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A Bericht 

1 Sachverhalt und Aufgabenstellung 

Die Onyx Wärmekraftwerk GmbH plant am Kraftwerksstandort Zolling die Errichtung und den Be-

trieb eines neuen Gasmotorenkraftwerks.  

Am Standort werden von der Onyx Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA derzeit der Steinkohle-

block (Block 5) mit einer elektrischen Leistung von 472 MWel bzw. einer Feuerungswärmeleistung 

(FWL) von 1145 MW und zwei schwarzstartfähigen Gasturbinen mit einer elektrischen Leistung 

von jeweils 25 MWel bzw. einer FWL von jeweils 92,5 MW betrieben. 

Außerdem wird am Kraftwerksstandort von der Biomasseheizkraftwerk Zolling GmbH ein Bio-

masseheizkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 20 MWel bzw. einer FWL von 70,5 MW 

betrieben. Ferner betreibt die Trocknungsanlage Zolling GmbH & Co.KG eine Klärschlammtrock-

nungsanlage am Standort. 

Im neuen Gasmotorenkraftwerk sollen fünf baugleiche Gasmotoren mit einer maximalen Feue-

rungswärmeleistung von insgesamt 139,3 MW installiert werden, die mit Erdgas sowie mit einem 

Anteil an Wasserstoff von bis zu 20 Vol.-% an der eingesetzten Brennstoffmenge betrieben wer-

den. 

Dieses Vorhaben bedarf einer Genehmigung nach § 4 Abs. 1 BImSchG i. V. m. Nr. 1.1 des  

Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). Gemäß  

§ 3 Abs. 1 Nr. 1a der 4. BImSchV ist ein förmliches Genehmigungsverfahren nach § 10 des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) durchzuführen. 

Das Gasmotorenkraftwerk ist eine Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie (vgl. § 3 Abs. 8 

BImSchG, § 3 der 4. BImSchV). 

Zuständige immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde ist gemäß Art. 1 Abs. 1 Buch-

stabe a des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes (BayImSchG) die Regierung von Oberbay-

ern. 

Das Gasmotorenkraftwerk soll aus den folgenden wesentlichen Komponenten bestehen: 

Tabelle 1-1: Wesentlichen Komponenten des Gasmotorenkraftwerks 

 Gasmotoren Schwarzstartdiesel 

Typ Magergasmotor Dieselmotor 

Anzahl 5 1 

Brennstoff Erdgas Heizöl EL 

max. Feuerungswär-

meleistung 

jeweils 27,86 MW 855 kW 
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Die Motorabgase der Gasmotoren werden über jeweils eigene Abgasreinigungssysteme, beste-

hend aus SCR-Katalysator und Oxidationskatalysator, gereinigt und über eigene Abgasröhren in 

zwei Sammelschornsteinen ins Freie abgeleitet.  

In der vorliegenden gutachtlichen Stellungnahme wurde im Auftrag der Onyx Kraftwerk Zolling 

GmbH & Co. KGaA und in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde geprüft, welche Anfor-

deungen an die Ableitung der Abgase aus dem Gasmotorenkraftwerk zu stellen sind (Ermittlung 

der Schornsteinmindesthöhe). 

Außerdem wurden für die folgenden luftverunreinigenden Stoffe jeweils durch die Durchführung 

von Ausbreitungsrechnungen die Kenngrößen für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung (IJZ-

Werte) ermittelt und bewertet: 

Konzentrationswerte1 für: 

• Schwebstaub (PM-2,5), 

• Schwebstaub (PM-10) und 

• Schwefeldioxid, 

• Stickstoffdioxid, 

• Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid, 

• Kohlenmonoxid, 

• Ammoniak und 

• Formaldehyd. 

Depositionswerte2 für: 

• Staubniederschlag (nicht gefährdender Staub), 

• Stickstoffdeposition insgesamt (trockene + nasse Deposition) und 

• Säuredeposition (trockene + nasse Deposition), angegeben in Säureäquivalenten (Ein-

heit: eq/(ha•a)). 

Die Ausbreitungsrechnungen wurden nach dem in Anhang 3 der TA Luft beschriebenen Verfah-

ren unter Verwendung des Partikelmodells der Richtlinie VDI 3945 Blatt 3 (Ausgabe September 

2000) und unter Berücksichtigung weiterer im Anhang 3 der TA Luft aufgeführter Richtlinien 

durchgeführt. 

 
1 Masse des Stoffes bezogen auf das Volumen der verunreinigten Luft; z. B. in [µg/m³]. 

2 Zeitbezogene Flächenbedeckung durch die Masse des Stoffes; z. B. in [mg/(m² d)]. 
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2 Beurteilungsgrundlagen 

2.1 Eingereichte Unterlagen 

Der Stellungnahme liegen die folgenden Informationen zugrunde: 

• Kubaturdaten für die geplanten Gebäude 

• Abmessungen und Höhen am Standort und in der Umgebung vorhandener Gebäude 

• Leistungsdaten 

• Angaben zu Betriebszeiten, Schornsteindurchmesser, Abgastemperaturen  

• Gauss-Krüger-Koordinaten der Emissionsquellen 

• Angaben zu Emissionskonzentrationen an den Emissionsquellen 

• Sauerstoffgehalte im Abgas der Gasmotoren 

• Dachaufmaß Kraftwerk Zolling Block 5 

2.2 Vorschriften und Richtlinien 

Die Begutachtung basiert auf den nachfolgend aufgeführten Vorschriften und Bekanntmachun-

gen: 

• Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 

2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung von Umwelt-

verschmutzungen) (ABl. Nr. L 334 vom 17.12.2010, S. 17; berichtigt ABl. Nr. L 158 vom 

19.06.2012, S. 25) 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – 

BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 

2021 S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. September 2021 

(BGBl. I S. 4458) 

• Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-

nung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), geändert durch Artikel 1 der Verordnung 

vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 69)  

• Zehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-

nung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstoffen – 

10. BImSchV) vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1849), zuletzt geändert durch Artikel 1 

der Verordnung vom 13. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2739)  
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• Dreizehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

ordnung über Großfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen – 13. BIm-

SchV) vom 6. Juli 2021 (BGBl. I S. 2514) 

• Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-

zes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen – 39. BIm-

SchV) vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065), zuletzt geändert durch Artikel 112 der Ver-

ordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)  

• Vierundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranla-

gen – 44. BImSchV) vom 13. Juni 2019 (BGBl. I S. 804)  

• Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-

schutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 18. August 

2021 (GMBl. 2021 Nr. 48-54 S. 1050)  

Außerdem wurden Anforderungen berücksichtigt, die sich aus den folgenden einschlägigen VDI-

Richtlinien und Normen ergeben: 

• VDI 3781 Blatt 4 „Umweltmeteorologie; Ableitbedingungen für Abgase; Kleine und mitt-

lere Feuerungsanlagen sowie andere als Feuerungsanlagen“ (Ausgabe Juli 2017) 

• VDI 3782 Blatt 1 „Umweltmeteorologie; Atmosphärische Ausbreitungsmodelle; 

Gauß’sches Fahnenmodell zur Bestimmung von Immissionskenngrößen“ (Ausgabe  

Januar 2016)  

• VDI 3782 Blatt 5 „Umweltmeteorologie – Atmosphärische Ausbreitungsmodelle –  

Depositionsparameter“ (Ausgabe April 2006)  

• VDI 3782 Blatt 6 „Umweltmeteorologie – Atmosphärische Ausbreitungsmodelle – Bestim-

mung der Ausbreitungsklassen nach Klug/Manier“ (Ausgabe April 2017)  

• VDI 3945 Blatt 3 „Umweltmeteorologie; Atmosphärische Ausbreitungsmodelle; Partikel-

modell“ (Ausgabe September 2000)  

• VDI 3783 Blatt 21 „Umweltmeteorologie – Qualitätssicherung meteorologischer Daten für 

die Ausbreitungsrechnung nach TA Luft und GIRL“ (Ausgabe März 2017) 
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2.3 Sonstige Beurteilungsgrundlagen 

Für die Durchführung der Ausbreitungsrechnungen wurden vom Deutschen Wetterdienst (DWD) 

mit Schreiben vom 13. September 2017 die an der Messstation Weihenstephan-Dürnast für das 

Jahr 2012 ermittelten Daten als AKTermN3 zur Verfügung gestellt; siehe Abschnitt 5.2.7 „Meteo-

rologische Daten“. 

Mit E-Mail des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom 09.06.2021 wurde uns bestätigt, dass die 

vorliegenden Wetterdaten weiterhin für den Anlagenstandort gelten. 

Die Daten für das Geländerelief (Orografie) wurden vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband 

und Vermessung (LDBV) als digitales Geländemodell mit der Gitterweite 50 m (DGM 50-Daten) 

im ASCII-Format zur Verfügung gestellt. 

2.4 Literatur 

Außerdem wurde folgende Literatur berücksichtigt: 

[1] Merkblatt Schornsteinhöhenberechnung (Stand: 4. März 2021) 

Herausgeber: Fachgespräch Ausbreitungsrechnung 

[2] Schornsteinhöhe nach TA Luft – BESMIN 

Programmbeschreibung zu Version 1.0.1 (Stand: 2021-10-07) 

Herausgeber: Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau; Ingenieurbüro Janicke, Überlingen 

[3] Schornsteinhöhe nach TA Luft – BESMAX 

Programmbeschreibung zu Version 1.0.1 (Stand: 2021-10-07) 

Herausgeber: Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau; Ingenieurbüro Janicke, Überlingen 

[4] Ausbreitungsmodell nach TA Luft – AUSTAL 

Programmbeschreibung zu Version 3.1 (Stand: 2021-08-09) 

Herausgeber: Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau; Ingenieurbüro Janicke, Überlingen 

[5] Handbuch AUSTAL View Version 10  

Herausgeber: ArguSoft GmbH & Co. KG, August 2021 

[6] World Health Organisation (WHO):  

Air quality guidelines for Europe, Second Edition.  

WHO Regional Publications; European Series Nr. 91  

Regional Office for Europe, Kopenhagen, 2000 

[7] Leitfaden zur Ermittlung und Bewertung von Stickstoffeinträgen. 

Langfassung (Stand: 1. März 2012) der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissi-

onsschutz (LAI) 

 
3 Jahreszeitreihe von Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse mit stündlichen Werten für die Nieder-

schlagshöhen (Niederschlagsintensität). 
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[8] Hinweise zur Prüfung von Stickstoffeinträgen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung für Vor-

haben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz - Stickstoffleitfaden BImSchG-Anla-

gen – „Leitfaden zur Auslegung des § 34 BNatSchG im Rahmen immissionsschutzrecht-

licher Genehmigungsverfahren“ (Stand: 19. Februar 2019) der Bund/Länder-Arbeitsge-

meinschaft für Immissionsschutz (LAI) 

[9] Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Mai 2019 – BVerwG 7 C 27.17 

[10] Stellungnahme des Deutschen Wetterdienstes vom 11. September 2017 über die Ermitt-

lung eines repräsentativen Jahres, Az.: KU11A/A2075/17 

[11] Deutscher Wetterdienst, Regionales Klimabüro Potsdam - Qualifizierte Prüfung der 

Übertragbarkeit einer Ausbreitungsklassenzeitreihe (AKTerm) bzw. einer Ausbreitungs-

klassenstatistik (AKS) nach TA Luft 2002 auf einen Standort bei 85406 Zolling vom 

13. September 2017, Gz.: KU1PD/0461/17 

[12] Dr. Klaus Hansmann:  

Die Sonderfallprüfung nach der TA Luft 2002.  

Veröffentlicht in Immissionsschutz 8. Jahrgang, Heft Nr. 3, S. 88ff, Erich Schmidt Verlag 

[13] Prof. Dr. Klaus Hansmann: 

Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Textsammlung mit Einführung und Erläuterungen; 36. Auflage 

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2018 

3 Standort / örtliche Verhältnisse 

Der Kraftwerksstandort der Onyx Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA liegt auf ebenem Gelände, 

rund 430 m über NHN, und wird im Süden von der Bahnstrecke Langenbach-Zolling, die hier pa-

rallel zum Amperkanal verläuft, und im Norden von der Staatsstraße St 2054 Zolling-Haag be-

grenzt. 

Das umliegende Gelände wird landwirtschaftlich genutzt und ist nach Osten, Süden und Westen 

hin eben. Nach Norden hin steigt das umliegende Gelände mäßig an. 

Westlich, in einer Entfernung von rund 650 m, beginnt die Wohnbebauung von Anglberg. In glei-

cher Richtung beginnt in einer Entfernung von ca. 1,7 km die Wohnbebauung von Unterzolling. 

In nördlicher Richtung liegt die nächste Bebauung von Abersberg in einer Entfernung von ca. 

250 m. In weiter nördlicher Richtung liegen die Gemeinden Thann und Plörnbach (Entfernung: 

rund 1,5 km). In einem Abstand von rund 400 m und 800 m befinden sich kleinere Waldgebiete. 

Östlich, in einer Entfernung von rund 750 m, beginnt die Wohnbebauung von Weihrinnen. Die 

Randbebauung von Haag beginnt in einem Abstand von rund 1,5 km. Der Ortskern von Moos-

burg liegt rund 10 km vom Anlagenstandort entfernt. 
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Südlich in einem Abstand von rund 450 m befindet sich der Weiler Haun. In südlicher und südöst-

licher Richtung liegen in rund 750 m Entfernung die Weiler Hacklschwaig und Unterschwaig. 

Die Stadtmitte von Freising liegt südwestlich in einer Entfernung von ca. 6 km. Rund 4,7 km süd-

lich liegt die Gemeinde Marzling. 

Der Kraftwerksstandort ist aus der nachfolgenden Abbildung 3-1 ersichtlich. 

Abbildung 3-1: Auszug aus der topografischen Karte4 

  

Das neue Gasmotorenkraftwerk soll auf einer derzeit unbebauten Fläche im südwestlichen Teil 

des Kraftwerksstandorts errichtet werden. Die Lage ist in der Abbildung 3-2 durch den roten Kreis 

gekennzeichnet. 

 
4 Digitale Top. Karte 1:25000 Bayern 2011 

© Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 
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Abbildung 3-2: Lage des Gasmotorenkraftwerks5 

 

 

Die auf dem Werksgelände und im näheren Umfeld vorhandene Bebauung sowie der vorhandene 

Bewuchs sind aus der Abbildung 3-3 ersichtlich. 

 
5 © Daten:Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics 

 

https://geodaten.bayern.de/
https://www.eurogeographics.org/
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Abbildung 3-3: Luftbild6 

  

 

Die Lage des nächstgelegenen Fauna-Flora-Habitat-Gebietes (FFH-Gebiet) Nr. 7635-301  

„Ampertal“ ist aus der Abbildung 3-4 ersichtlich. 

 
6 © Daten:Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics 

https://geodaten.bayern.de/
https://www.eurogeographics.org/
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Abbildung 3-4: FFH-Gebiet (nicht maßstäblich) 7 

 

Das Maschinenhaus weist eine Länge von 84 m, eine Breite von 34 m und eine Höhe von 20 m 

(Attika) auf. Die Dachaufbauten, die sich nahezu auf die gesamte Gebäudebreite ausdehnen, 

weisen eine Höhe von ca. 25,5 m auf. Die beiden Sammelschornsteine sollen freistehend südlich 

des Maschinenhauses in einem Abstand von 6,5 m errichtet werden. 

Nördlich in 10 m Entfernung zum Maschinenhaus soll der Container für den Schwarzstartdiesel 

aufgestellt werden. Der Container weist eine Länge von ca. 12 m, eine Breite von ca. 3 m und 

eine Höhe von ca. 3 m auf. Der Abgasstutzen soll eine Höhe von 5 m über dem Container aufwei-

sen. 

  

 
7 © Daten:Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics 

https://geodaten.bayern.de/
https://www.eurogeographics.org/
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4 Anlagen- und Verfahrensbeschreibung 

Vorbemerkung: 

Es werden nachfolgend nur die für die Durchführung der Schornsteinhöhen- und Ausbreitungs-

rechnungen relevanten Parameter der emissionsrelevanten Einrichtungen aufgeführt. Die in die 

Berechnungen eingehenden Daten sind in den entsprechenden Kapiteln oder dem Anhang zu 

entnehmen. 

Tabelle 4-1: Relevante Parameter der emissionsrelevanten Einrichtungen 

 

 

5 Schornsteinhöhenberechnung 

5.1 Beurteilungskriterien 

Nach § 11 der 13. BImSchV und Nr. 5.5.1 TA Luft sind Abgase so abzuleiten, dass ein ungestör-

ter Abtransport mit der freien Luftströmung und eine ausreichende Verdünnung ermöglicht wird. 

In der Regel ist eine Ableitung über Schornsteine erforderlich, deren Höhe vorbehaltlich besserer 

Erkenntnisse nach den Nrn. 5.5.2 zu bestimmen ist. 

Die Lage und Höhe der Schornsteinmündung soll gemäß Nr. 5.5.2.1 den Anforderungen der 

Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 (Ausgabe Juli 2017) genügen. 

Danach soll der Schornstein in der Regel mindestens 

• eine Höhe von 10 m über dem Grund und 

• eine den Dachfirst um 3 m überragende Höhe haben und 

• die Oberkanten von Zuluftöffnungen, Fenstern und Türen der zum ständigen Aufenthalt von 

Menschen bestimmten Räume in einem Umkreis von 50 m um 5 m überragen. 

 Gasmotoren Schwarzstartdiesel 

Typ Magergasmotor Dieselmotor 

Anzahl 5 1 

Brennstoff Erdgas/Wasserstoff Heizöl EL 

max. Feuerungswärmeleistung 27,86 MW 855 kW 

Betriebszeit 8000 h 12 h (Probebetrieb) 

Sauerstoffbezugswert 5 Vol.-% 5 Vol.-% 

Sauerstoffbetriebswert 10 Vol.-% ca. 10 Vol.-% 

Schornsteininnnendurchmesser jeweils 1,4 m 0,20 m 

Abgastemperatur min. 70 °C 

min. 320 °C ohne Wär-

menutzung 

min. 470 °C 
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Hierbei ist bei einer Dachneigung von weniger als 20 Grad die Höhe des Dachfirstes in der Regel 

unter Zugrundelegung einer Neigung von 20 Grad zu berechnen, die gebäudebedingte Schorn-

steinhöhe soll jedoch das Zweifache der Gebäudehöhe nicht überschreiten. 

Bei mehreren Schornsteinen der Anlage ist die Einhaltung des S-Wertes gemäß Nummer 5.5.2.2. 

der TA Luft 2021 durch Überlagerung der Konzentrationsfahnen der Schornsteine zu prüfen. Be-

stehende Schornsteine der Anlage sind bei der Überlagerung mit dem halben Emissionsmassen-

strom zu berücksichtigen. 

Bei der Bestimmung der Schornsteinhöhe nach Nr. 5.5.2.2 TA Luft 2021 ist der Maßstab für eine 

ausreichende Verdünnung der Abgase die maximale bodennahe Konzentration jedes emittierten, 

in Anhang 6 aufgeführten Stoffes in einer stationären Ausbreitungssituation. Die Schornsteinhöhe 

ist so zu bestimmen, dass diese Konzentration den S-Wert nicht überschreitet. 

Die Konzentration ist mit einer Ausbreitungsrechnung nach Anhang 2 zu bestimmen unter Be-

rücksichtigung der zu betrachtenden Ausbreitungssituationen und Festlegungen nach Anhang 2, 

Nummer 14 der TA Luft 2021. Für die in Betracht kommenden Emissionen sind die S-Werte im 

Anhang 6 wie folgt festgelegt: 

• Partikel (PM10)       0,08 

• Stickstoffoxide (NOx), angegeben als NO2    0,1 

• Kohlenmonoxid       7,5 

• Schwefeloxide (SOx), angegeben als Schwefeldioxid  0,14 

• Formaldehyd        0,025 

Für v, T, x und Q sind die Werte einzusetzen, die sich beim bestimmungsgemäßen Betrieb unter 

den für die Luftreinhaltung ungünstigsten Betriebsbedingungen ergeben, insbesondere hinsicht-

lich des Einsatzes der Brenn- bzw. Rohstoffe. 

Bei der Emission an Stickstoffmonoxid ist ein Umwandlungsgrad von 60 Prozent zu Stickstoffdi-

oxid zugrunde zu legen. 

Die Bestimmung der Schornsteinhöhe nach Nummer 5.5.2.2 setzt gemäß Nr. 5.5.2.3 voraus, 

dass das Windfeld bei der Anströmung des Schornsteins nicht wesentlich durch geschlossene 

Bebauung oder geschlossenen Bewuchs nach oben verdrängt wird und dass die Schornstein-

mündung nicht in einer geländebedingten Kavitätszone des Windfeldes liegt. Falls diese Voraus-

setzungen nicht erfüllt sind, ist die nach Nummer 5.5.2.2 bestimmte Schornsteinhöhe gemäß den 

folgenden Absätzen zu korrigieren. 

Maßgeblich für die Verdrängung des Windfeldes durch Bebauung oder Bewuchs ist das Innere 

eines Kreises um den Schornstein mit dem Radius der 15-fachen Schornsteinhöhe gemäß Num-

mer 5.5.2.2, mindestens aber mit dem Radius 150 m. 
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Innerhalb dieses Kreises ist der Bereich mit geschlossener vorhandener oder nach einem Bebau-

ungsplan zulässiger Bebauung oder geschlossenem Bewuchs zu ermitteln, der fünf Prozent der 

Fläche des genannten Kreises umfasst und in dem die Bebauung oder der Bewuchs die größte 

mittlere Höhe über Grund aufweist. Einzelstehende höhere Objekte werden hierbei nicht berück-

sichtigt. Soweit ein solcher Bereich vorliegt, ist die in Nummer 5.5.2.2 bestimmte Schornsteinhöhe 

um diese Höhe zu erhöhen. 

In unebenem Gelände wird der Schornstein mit der nach Nummer 5.5.2.2 bestimmten, gegebe-

nenfalls um Bebauung und Bewuchs korrigierten Schornsteinhöhe betrachtet. 

Im Folgenden wurde mit dem Programm BESMIN die Bauhöhe für die im bestimmungsgemäßen 

Betrieb relevanten Schornsteine bestimmt und anschließend mit dem Programms BESMAX für 

diese Schornsteine die maximal stündliche bodennahe Konzentration für den relevanten luftver-

unreinigenden Stoff berechnet. 

5.2 Beurteilung 

Vorbemerkung: 

Nach Nr. 5.5.2.2 der TA Luft 2021 sind bei Verbrennungsmotoren die Emissionen an Methan als 

Bestandteil der organischen Stoffe im Abgas, angegeben als Gesamtkohlenstoff, nicht für die Be-

stimmung der Schornsteinhöhe zu berücksichtigen. 

5.2.1 Gasmotoren 

Bauliche Anforderungen 

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten des Maschinenhauses (Höhe inkl. Aufbauten: 25,5 m; 

Breite: 34 m) ergibt sich aus Nr. 5.5.2 Abs. 1 TA Luft (sogenannte 20°-Regel) eine Schornstein-

höhe von 34,7 m über Erdgleiche, entsprechend 9,2 m über die Dachaufbauten. 

In einer weiteren Betrachtung wurde geprüft, ob sich durch vorgelagerte Gebäude weitere Anfor-

derungen an die erforderliche Schornsteinmindesthöhe der Gasmotoren ergeben können. Hierbei 

wurde festgestellt, dass durch die nach der 20 °-Regel ermittelte Schornsteinhöhe auch die Anfor-

derungen der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 erfüllt werden (keine relevanten Auswirkungen durch 

Rezirkulationszonen durch vorgelagerte Gebäude) und die Anforderungen zur ausreichenden 

Verdünnung (Oberkanten von Zuluftöffnungen, Fenstern und Türen der zum ständigen Aufenthalt 

von Menschen bestimmten Räume in einem Umkreis von 50 m müssen um 5 m überragt werden) 

.oder (Ausgabe Juli 2017) gewährleistet ist. 
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Unabhängig davon wurde jedoch festgestellt, dass sich die Schornsteine im fernen Nachlauf des 

Kesselturms befinden. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Dachaufmaße des Kesselturms 

wurde mittels des Berechnungsverfahrens des Merkblatts Schornsteinhöhenberechnung [1] eine 

Ermittlung der erforderlichen Schornsteinhöhe durchgeführt. Im Rahmen einer konservativen Be-

trachtung wurde dabei davon ausgegangen, dass keine Reduzierung der Gebäudeabmessungen 

über der Gebäudehöhe von 100 m auftritt. Die Eingabedaten können dem nachfolgenden Berech-

nungsblatt entnommen werden. 

Abbildung 5-1: Berechnung nach Merkblatt Schornsteinhöhe 

 

Somit ergibt sich eine Schornsteinmindesthöhe von 35,1 m. Beide Sammelschornsteine sollten 

mit der gleichen Bauhöhe ausgeführt werden. 

Die vorgesehene Schornsteinhöhe von 38 m ist damit ausreichend. Die geplante Schornstein-

höhe sollte im Genehmigungsbescheid entsprechend festgelegt werden. 

Berechnungen nach BESMIN und BESMAX 

Für den Betrieb des Gasmotorenkraftwerks wurde mit dem Programm BESMIN eine Berechnung 

der Schornsteinmindesthöhe für Formaldehyd durchgeführt, da sich hierfür die höchste Schorn-

steinhöhe ergibt. Konservativ wurden die Emissionsquellen E01 01 und E 01 02 zu einer Quelle 

zusammengefasst und der Wassergehalt im Abgas nicht berücksichtigt. 
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Abbildung 5-2: Protokollausdruck BESMIN 

 

Die ermittelte Schornsteinhöhe beträgt 12,1 m.  
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Damit ergibt sich ein Kreis mit einem Radius von 181,5 m und einer Fläche von 103438 m². Ein 

Anteil von 5 % dieser Fläche ergibt sich aus der Summe verschiedener Gebäude innerhalb des 

Kreises. Die hierbei ermittelte durchschnittlich Höhe der Gebäude beträgt 19 m. Somit ergibt sich 

eine Schornsteinmindesthöhe nach BESMIN von 31,0 m über Erdgleiche. 

Mit Hilfe der Testversion für BESMAX wurde für die Gasmotoren eine gemeinsame Betrachtung 

durchgeführt, ob die geplante Schornsteinhöhe ausreichend ist. 

Abbildung 5-3: Protokollausdruck BESMAX 

 

Die ermittelte maximale Konzentration liegt mit 0,0060 mg/m³ deutlich unter dem S-Wert. Die ge-

plante Schornsteinhöhe ist somit ausreichend. 
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5.2.2 Schwarzstartdiesel 

Der Schwarzstartdiesel wird ausschließlich zum Neustart der Gasmotoren bei Ausfall der elektri-

schen Versorgung und zu Funktionsprüfungen betrieben. Die Funktionsprüfungen werden einmal 

im Monat mit einer Dauer von 1 h durchgeführt. Des Weiteren sollen folgende Emissionsmassen-

konzentrationen eingehalten werden: 

Gesamtstaub         50 mg/m³ 

Formaldehyd         60 mg/m³ 

Stickstoffoxide        2,5 g/m³ 

Kohlenmonoxid        0,65 g/m³ 

Die Festlegung einer Schornsteinhöhe entsprechend den Anforderungen nach Besmin ist daher 

nicht erforderlich, da der Schwarzstartdiesel die sich aus der 44. BImSchV ergebenden Anforde-

rungen hinsichtlich einzuhaltender Grenzwerte und Erfüllung des Standes der Motorentechnik er-

füllt und zudem eine Feuerungswärmeleistung unter 1 MW aufweist, so dass er für sich betrachtet 

nicht in den Anwendungsbereich der 44. BImSchV läge. 

Es sollte jedoch gewährleistet werde, dass eine Ableitung in die freie Luftströmung für die über-

wiegenden Windrichtungen sichergestellt ist. Nachdem das Maschinenhaus 10 m südlich des 

BHKW-Containers errichtet wird, befindet sich dieses nicht in Hauptwindrichtung. Eine Schorn-

steinhöhe für den Schwarzstartdiesel von  

15 m über Erdgleiche 

ist aus unserer Sicht daher unter Berücksichtigung der geringen Anlagenleistung sowie der gerin-

gen Betriebszeit ausreichend,  

Zudem kann analog zu Nr. 5.4 der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 folgender Gesichtspunkt berück-

sichtigt werden: „Innerhalb großflächiger Industrieanlagen kann im Einzelfall in Abhängigkeit vom 

Standort und dem Abstand zur Anlagengrenze von den Mindestbedingungen zur Ableitung der 

Abgase abgewichen werden.“ Aus fachtechnischer Sicht ist im vorliegenden Fall diese Einzelfall-

situation gegeben. 
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6 Ermittlung der Kenngrößen für die Zusatzbelastung 

6.1 Allgemeines 

Nach Nr. 4.6.4 TA Luft sind die Kenngrößen für die Zusatzbelastung durch rechnerische Immissi-

onsprognose (Ausbreitungsrechnung) zu bilden. Dabei ist gemäß Nr. 1 des Anhangs 2 der 

TA Luft die Ausbreitungsrechnung für Gase und Stäube als Zeitreihenrechnung über jeweils ein 

Jahr oder auf der Basis einer mehrjährigen Häufigkeitsverteilung von Ausbreitungssituationen 

nach dem in Anhang 2 der TA Luft beschriebenen Verfahren unter Verwendung des Partikelmo-

dells der Richtlinie VDI 3945 Blatt 3 (Ausgabe September 2000) und unter Berücksichtigung wei-

terer im Anhang 2 der TA Luft aufgeführter Richtlinien durchzuführen. 

Das Ausbreitungsmodell liefert bei einer Zeitreihenrechnung für jede Stunde des Jahres an den 

vorgegebenen Aufpunkten die Konzentration eines Stoffes (als Masse/Volumen) und die Deposi-

tion (als Masse/Fläche • Zeit). Bei Verwendung einer Häufigkeitsverteilung liefert das Ausbrei-

tungsmodell die entsprechenden Jahresmittelwerte. 

Im vorliegenden Fall wurden die Ausbreitungsrechnungen als Zeitreihenrechnungen durchge-

führt; siehe hierzu Abschnitt 6.2.7 „Meteorologische Daten“. 

Nach Nr. 4.6.4.2 Abs. 1 TA Luft ist die Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

(IJZ) der arithmetische Mittelwert aller berechneten Einzelbeiträge an jedem Aufpunkt. 

Die Kenngrößen für die Immissions-Tages-Zusatzbelastung (ITZ) und die Kenngrößen für die Im-

missions-Stunden-Zusatzbelastung (ISZ) wurden ermittelt, aber nicht weiter ausgewertet, da sie 

im Hinblick auf die Fragestellung „Irrelevante Zusatzbelastung“ keine entscheidungserhebliche 

Beurteilungsgröße darstellen. 

Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit AUSTAL View in der Version 10.0.2 (Benutzer-Oberflä-

che für Ausbreitungsrechnungen mit AUSTAL) durchgeführt und dem vom Umweltbundesamt als 

Referenzimplementierung zum Anhang 2 der TA Luft zur Verfügung gestellten Ausbreitungspro-

gramm AUSTAL in der aktuellen Version 3.1.2-WI-x durchgeführt. 

6.2 Randbedingungen für die Ausbreitungsrechnungen 

6.2.1 Festlegung der Emissionen 

Nach Nr. 2 des Anhangs 2 der TA Luft sind die Emissionsparameter der Emissionsquelle8 (Emis-

sionsmassenstrom, Abgastemperatur, Abgasvolumenstrom) als Stundenmittelwerte anzugeben. 

Bei zeitlichen Schwankungen der Emissionsparameter, z. B. bei Chargenbetrieb, sind diese als 

Zeitreihe anzugeben. 

 
8 Gemäß Nr. 2 Abs. 1 des Anhangs 2 der TA Luft sind Emissionsquellen die festzulegenden Stellen des Übertritts von Luftver-

unreinigungen aus der Anlage in die Atmosphäre. 
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Ist eine solche Zeitreihe nicht verfügbar oder verwendbar, sind die beim bestimmungsgemäßen 

Betrieb für die Luftreinhaltung ungünstigsten Betriebsbedingungen einzusetzen. Hängt die Quell-

stärke von der Windgeschwindigkeit ab (windinduzierte Quellen), so ist dies entsprechend zu be-

rücksichtigen. 

Antragsgemäß wurde für den Betrieb der Gasmotoren eine jährliche Betriebszeit von 8000 h an-

gesetzt. Für den Schwarzstartdiesel wurde die Betriebszeit zur Funktionsprüfung angesetzt (12 

h/a). Die Betriebszeiten wurden nach dem Zufallsprinzip mit 1 h im Monat (Schwarzstartdiesel) 

bzw. 8000 h Im Jahr (Gasmotoren) verteilt. 

Im Sinne einer weiteren konservativen Betrachtungsweise wurde außerdem davon ausgegangen, 

dass in den Abgasen der Emissionsquellen jeweils die Emissionsbegrenzungen (Massenkonzen-

trationen) laufend ausgeschöpft werden. Der kontinuierliche Volllastbetrieb mit Abwärmenutzung 

stellt die ungünstigste bestimmungsgemäße Betriebsweise dar. 

Die Eingabedaten (Daten der Emissionsquellen und deren Emissionsparameter) für die Ausbrei-

tungsrechnungen sind im Anhang 2 zusammenfassend dargestellt. 

6.2.2 Ausbreitungsrechnung für Gase 

Gemäß Nr. 4.6.4.1 TA Luft ist zur Ermittlung der Kenngrößen für die Immissions-Zusatzbelastung 

das im Anhang 2 der TA Luft angegebene Berechnungsverfahren anzuwenden. 

Im Hinblick auf das nächstgelegene FFH-Gebiet Nr. 7635-301 „Ampertal“ wurde ergänzend die 

Stickstoffdeposition insgesamt (trockene + nasse Deposition) berechnet.  

Außerdem sollte auch die Säuredeposition (trockene + nasse Deposition), angegeben in Säure-

äquivalenten (Einheit: eq/(ha•a)), berechnet werden. 

Gemäß Nr. 3 Abs. 1 des Anhangs 2 der TA Luft ist bei Gasen, für die keine Immissionswerte für 

Deposition festgelegt sind, die Ausbreitungsrechnung ohne Berücksichtigung von Deposition 

durchzuführen. 

Für Ammoniak, Schwefeloxide (angegeben als Schwefeldioxid) und Stickstoffoxide wurden die in 

der Tabelle 12 der TA Luft angegebenen Werte der Depositionsgeschwindigkeit ud verwendet; 

siehe nachfolgende Tabelle 6-1. 
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Tabelle 6.1: Depositionsgeschwindigkeiten für Gase 

Stoff vd in m/s 

Ammoniak 0,01 

Schwefeldioxid 0,01 

Stickstoffdioxid 0,0005 

Stickstoffmonoxid 0,003 

 

Für die Berechnung der Umwandlung von NO nach NO2 wurden gemäß Nr. 3 Abs. 4 des  

Anhangs 2 der TA Luft die in der Richtlinie VDI 3782 Blatt 1 angegebenen Umwandlungszeiten, 

die von der jeweiligen meteorologischen Situation abhängen, verwendet. 

Neben der trockenen Deposition wird Nr. 3 Abs. 3 des Anhangs 2 der TA Luft die Auswaschrate 

parametrisiert. Die Formel lautet: 

 

 Λ = λ • (I/Io)κ (1) 

 

mit: Λ Auswaschrate (Einheit: s-1) 

λ Auswaschfaktor 

𝐼 Niederschlagsintensität (Einheit: mm/h) 

𝐼𝑜 Referenz-Niederschlagsintensität (Wert: 1 mm/h) 

κ Auswaschexponent 

Die in den Ausbreitungsrechnungen verwendeten Zahlenwerte für λ und κ sind in der nachfolgen-

den Tabelle 6-2 aufgeführt. 

Tabelle 6-2: Stoffspezifische Größen zur Berücksichtigung der Auswaschraten für Gase 

Stoff Λ Κ 

Ammonak 1,2 • 10-4 0,6 

Schwefeldioxid 2 • 10-5 1,0 

Stickstoffdioxid 1 • 10-7 1,0 

 

Die an der Messstation Weihenstephan-Dürnast für das Jahr 2012 ermittelten stündlichen Werte 

für die Niederschlagshöhen (Niederschlagsintensität I) wurden vom Deutschen Wetterdienst zur 

Verfügung gestellt; siehe Abschnitt 6.2.7 „Meteorologische Daten“. 
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Ermittlung von Stickstoff- und Schwefeldeposition und Säureeintrag 

Stickstoffdeposition 

Bei den Ausbreitungsrechnungen mit nasser Deposition werden für NO, NO2, SO2 und NH3 in der 

Protokolldatei die Ergebnisse getrennt in nasse (Kennung wet) und trockene (Kennung dry) De-

position und die Summe der beiden (gesamte Deposition; Kennung dep) ausgewiesen. 

Die gesamte Stickstoffdeposition wurde in AUSTAL View mit dem Werkzeug Benutzerdefinierte 

DMNA-Datei nach der folgenden Rechenvorschrift ermittelt: 

 

 𝐹N = 𝐹NO ∗
14

30
 +  𝐹NO2 ∗

14

46
 + 𝐹NH3 ∗

14

17
 (2) 

 

mit: 𝐹N gesamte Stickstoffdeposition (Einheit: kg/(ha•a)) 

𝐹NO gesamte Deposition an Stickstoffmonoxid (Einheit: kg/(ha•a)) 

Der Faktor 
14

30
 entspricht dem Molmassenverhältnis von N zu NO. 

𝐹NO2 gesamte Deposition an Stickstoffdioxid (Einheit: kg/(ha•a)) 

Der Faktor 
14

46
 entspricht dem Molmassenverhältnis von N zu NO2 

𝐹NH3 gesamte Deposition an Ammoniak (Einheit: kg/(ha•a)) 

Der Faktor 
14

17
 entspricht dem Molmassenverhältnis von N zu NH3. 

Schwefeldeposition 

 𝐹S = 𝐹SO2 ∗
32

64
  

 

mit: 𝐹S gesamte Schwefeldeposition (Einheit: kg/(ha•a)) 

𝐹SO2 gesamte Deposition an Schwefeldioxid (Einheit: kg/(ha•a)) 

Der Faktor 
32

64
 entspricht dem Molmassenverhältnis von S zu SO2. 

 

Säureeintrag 

Unter Versauerung versteht man die Erhöhung der Wasserstoffionen-(H+)-Konzentration in der 

Umwelt. Zur Ermittlung des Säureeintrages (Säuredeposition) wurden die Säureäquivalente be-

stimmt. 
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Ein Säureäquivalent S = 1 eq entspricht 14 g Nitrat- oder Ammoniumstickstoff. Zwei Säureäquiva-

lent S = 2 eq entspricht 32 g Sulfatschwefel. 

Die Säureäquivalente wurde in AUSTAL View mit dem Werkzeug Benutzerdefinierte DMNA-Datei 

nach der folgenden Rechenvorschrift ermittelt: 

 

 𝑆 = 𝐹N ∗
1

14
∗ 1000 + 𝐹S ∗

2

32
∗ 1000 (3) 

 

mit: 𝑆 Säureäquivalent (Einheit: eq/(ha•a)) 

𝐹N gesamte Stickstoffdeposition (Einheit: kg/(ha•a)) 

𝐹S gesamte Schwefeldeposition (Einheit: kg/(ha•a)) 

 

6.2.3 Ausbreitungsrechnung für Stäube 

Bei der Ausbreitungsrechnung für Stäube sind gemäß Nr. 4 des Anhangs 2 der TA Luft  

Deposition und Sedimentation zu berücksichtigen. 

Die Berechnung ist für die in der Tabelle 14 des Anhangs 2 der TA Luft angegebenen Größen-

klassen der Korngrößenverteilung, angegeben als aerodynamischer Durchmesser da, des Emis-

sionsmassenstromes durchzuführen, wobei jeweils die angegebenen Werte von Depositionsge-

schwindigkeit vd, Sedimentationsgeschwindigkeit vs, Auswaschfaktor λ und Auswaschexponenten 

κ zu verwenden sind; diese sind in der nachfolgenden Tabelle 6-3 wiedergegeben. 

Tabelle 6-3: Depositions- und Sedimentationsgeschwindigkeiten für Stäube 

Klasse da in µm vd in m/s vS in m/s λ in 1/s κ 

1 kleiner 2,5 0,001 0,00 0,3 • 10-4 0,8 

2 2,5 bis 10 0,01 0,00 1,5 • 10-4 0,8 

3 10 bis 50 0,05 0,04 4,4 • 10-4 0,8 

4 größer 50 0,20 0,15 4,4 • 10-4 0,8 

 

Die Ausbreitungsrechnung für eine Korngrößenklasse ist mit dem Emissionsmassenstrom der be-

treffenden Korngrößenklasse durchzuführen. Für die Berechnung der Deposition des gesamten 

Staubes sind die Depositionswerte der Korngrößenklassen zu addieren. Die Einzelwerte der Kon-

zentration für PM-10 (aerodynamischer Durchmesser kleiner als 10 µm) bestehen aus der 

Summe der Einzelwerte der Konzentration der Korngrößenklassen 1 und 2. 
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Ist die Korngrößenverteilung nicht im Einzelnen bekannt, dann ist PM10 aus diffusen Quellen wie 

Staub der Klasse 2, PM10 aus gefassten Quellen zu 30 Massenprozent wie Staub der Klasse 1 

und zu 70 Massenprozent wie Staub der Klasse 2 zu behandeln; für Staub mit einem aerodyna-

mischen Durchmesser größer als 10 μm ist für vs der Wert 0,06 m/s, für vd der Wert 0,07 m/s, für 

λ  der Wert 4,4 • 10-4 1/s und für κ der Wert 0,8 zu verwenden.  

Zusätzlich wurde die Ausbreitungsrechnung für PM2,5 durchgeführt (als Substanz pm25-1). Es 

wurde hierfür der gesamte Emissionsmassenstrom an Gesamtstaub in Ansatz gebracht. Dies 

stellt die konservativste Vorgehensweise dar. 

6.2.4 Bodenrauigkeit 

Die Bodenrauigkeit des Geländes wird gemäß Nr. 6 des Anhangs 2 der TA Luft durch eine mitt-

lere Rauigkeitslänge z0, die mit dem Landbedeckungsmodell Deutschland (LBM-DE) 9 mit den in 

Tabelle 15 des Anhangs 2 der TA Luft aufgeführten Klassenzuordnungen zu bestimmen ist, be-

schrieben. 

Die Rauigkeitslänge ist für ein kreisförmiges Gebiet um den Schornstein festzulegen, dessen Ra-

dius das 15fache der Freisetzungshöhe (tatsächliche Bauhöhe des Schornsteins), mindestens 

aber 150 m beträgt. beträgt. Setzt sich dieses Gebiet aus Flächenstücken mit unterschiedlicher 

Bodenrauigkeit zusammen, so ist eine mittlere Rauhigkeitslänge durch arithmetische Mittelung 

mit Wichtung entsprechend dem jeweiligen Flächenanteil zu bestimmen und anschließend auf 

den nächstgelegenen Wert der Tabelle 15 des Anhangs 2 der TA Luft zu runden. Es ist zu prüfen, 

ob sich die Landnutzung seit Erhebung des Katasters wesentlich geändert hat oder eine für die 

Immissionsprognose wesentliche Änderung zu erwarten ist. 

Bei mehreren Emissionsquellen wird zunächst für jede Emissionsquelle ein eigener Wert der 

Rauigkeitslänge und daraus der Mittelwert berechnet, wobei die Einzelwerte mit dem Quadrat der 

Quellhöhe (Schornsteinbauhöhe) gewichtet werden. 

Der mit dem Programm TALDIA, das Bestandteil des Basispaketes von AUSTAL ist, automatisch 

aus dem Standard-Kataster z0-gk.dmna (58afd278) bestimmte Mittelwert von z0 ist 0,358 m. Die-

ser Wert wurde auf den nächstgelegenen Wert der Tabelle 15 des Anhangs 2 der TA Luft, d. h. 

auf 0,50 m gerundet. 

Aufgrund unserer Kenntnis der örtlichen Verhältnisse kann die Aussage getroffen werden, dass 

sich die Landnutzung gegenüber dem Landbedeckungsmodell Deutschland nicht wesentlich ge-

ändert hat. Außerdem ist nach unserem Kenntnisstand derzeit keine wesentliche Änderung zu 

erwarten. 

 
9 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Franfkurt am Main 
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6.2.5 Abgasfahnenüberhöhung 

Nach Nr. 7 des Anhangs 2 der TA Luft ist die bei der Ableitung der Abgase über Schornsteine 

oder Kühltürme die Abgasfahnenüberhöhung mit einem drei-dimensionalen Überhöhungsmo-

dell zu bestimmen.  

Es ist folgender Modellansatz zu verwenden: U. Janicke: Vorschrift zur Berechnung der Abgas-

fahnenüberhöhung von Schornsteinen und Kühltürmen, Berichte zur Umweltphysik Nr. 10, 2019, 

ISSN 1439-8303; bei Vorliegen einer geeigneten VDI-Richtlinie können die obersten Landesbe-

hörden eine hiervon abweichende Bestimmungsmethode festlegen. 

Da die Temperatur des Abgases an den Schornsteinmündungen (Parameter tq) größer als die 

Umgebungstemperatur und die Geschwindigkeit des Abgases an der Schornsteinmündung (Pa-

rameter vq) größer als 0 ist, wurde von dem in AUSTAL implementierten Modell PLURIS die Ab-

gasfahnenüberhöhung automatisch berechnet. 

6.2.6 Rechengebiet und Aufpunkte 

Gemäß Nr. 8 Abs. 1 des Anhangs 2 der TA Luft ist das Rechengebiet für eine einzelne Emissi-

onsquelle das Innere eines Kreises um den Ort der Quelle, dessen Radius das 50fache der 

Schornsteinbauhöhe ist. Tragen mehrere Quellen zur Zusatzbelastung bei, dann besteht das  

Rechengebiet aus der Vereinigung der Rechengebiete der einzelnen Quellen. Bei besonderen 

Geländebedingungen kann es erforderlich sein, das Rechengebiet größer zu wählen. 

Das Raster zur Berechnung von Konzentration und Deposition ist so zu wählen, dass Ort und Be-

trag der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden können. Dies ist in der 

Regel der Fall, wenn die horizontale Maschenweite die Schornsteinbauhöhe nicht überschreitet. 

In Quellentfernungen größer als das 10-fache der Schornsteinbauhöhe kann die horizontale Ma-

schenweite proportional größer gewählt werden. 

Unter Zugrundelegung der Schornsteinbauhöhe von 38 m über Erdgleiche ergibt sich somit für 

das Gasmotorenkraftwerk ein Rechengebiet mit einem Radius von mindestens 1938 m 

(= 51 x 38 m), so dass die erforderliche Vereinigung der Rechengebiete erfüllt ist. 

Das Rechengebiet wurde etwas größer gewählt. Seine Ausdehnung beträgt jeweils 4096 m in 

West-Ost- und Nord-Süd-Richtung. In der Abbildung 6-1 ist das quadratische Simulationsgebiet 

eingezeichnet. Als Mittelpunkt wurde die Gauss-Krüger-Koordinaten RW 4485170, HW 5368478, 

die sich zwischen den beiden Hauptschornsteinen befindet, gewählt.  

Das Raster zur Berechnung von Konzentration und Deposition ist gemäß Nr. 8 Abs. 2 des An-

hangs 2 der TA Luft so zu wählen, dass Ort und Beitrag der Immissionsmaxima mit hinreichender 

Sicherheit bestimmt werden können. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die horizontale Ma-

schenweite die Schornsteinbauhöhe nicht überschreitet. In Quellentfernungen größer als das 

10fache der Schornsteinbauhöhe kann die horizontale Maschenweite proportional größer gewählt 

werden. 
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Da der Einfluss der Bebauung mitberücksichtigt wurde (s. Abschnitt 6.2.9), wurde mit „geschach-

telten Netzen“ gerechnet (sogenanntes „Nesting-Verfahren“). Hierbei wurde im Nahbereich mit 

einer Auflösung (Maschenweite) von 4 m gerechnet. Gemäß Nr. 8 Abs. 2 des Anhangs 2 der 

TA Luft wurde in größerer Entfernung die Maschenweite mit 4, 8, 16 m, 32 m, 64 m und 128 m 

proportional größer gewählt. Ort und Beitrag der Immissionsmaxima können bei diesen Maschen-

weiten mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden. Die Parameter der verwendeten Netze sind 

aus der im Anhang 5 wiedergegebenen Protokolldatei austal.log ersichtlich; bzgl. der grafischen 

Netzdarstellung siehe Abbildung 6-1. 

Abbildung 6-1: Rechengitter 

 

Die Konzentration an den Aufpunkten ist gemäß Nr. 8 Abs. 3 des Anhangs 2 der TA Luft als Mit-

telwert über ein vertikales Intervall vom Erdboden bis 3 m Höhe über dem Erdboden zu berech-

nen und ist damit repräsentativ für eine Aufpunkthöhe von 1,5 m über Flur. Die so für ein  

Volumen oder eine Fläche des Rechengitters berechneten Mittelwerte gelten als Punktwerte für 

die darin enthaltenen Aufpunkte. 

Als Aufpunkthöhe wurden 1,5 m über Flur (Mittelwert der untersten Rechenschicht von 0 - 3 m) 

gewählt. 
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6.2.7 Meteorologische Daten 

Gemäß Nr. 9.1 Abs. 1 des Anhangs 2 der TA Luft sind die meteorologischen Daten als Stunden-

mittel anzugeben, wobei die Windgeschwindigkeit vektoriell zu mitteln ist. Die verwendeten mete-

orologischen Daten sollen für den Standort der Anlage charakteristisch sein. Liegen keine Mes-

sungen am Standort der Anlage vor, sind Daten einer geeigneten Station des Deutschen Wetter-

dienstes oder einer anderen entsprechend ausgerüsteten Station zu verwenden. 

Die verwendeten Werte von Windgeschwindigkeit und Windrichtung sollen nach Nr. 9.1 Abs. 2 

des Anhangs 2 der TA Luft für den Ort im Rechengebiet, an dem die meteorologischen Eingangs-

daten für die Berechnung der meteorologischen Grenzschichtprofile vorgegeben werden, charak-

teristisch sein. 

Bei der Ausbreitungsrechnung mit nasser Deposition soll nach Nr. 9.1 Abs. 3 des Anhangs 2 der 

TA Luft der mehrjährige Zeitraum nach Möglichkeit innerhalb des Zeitraums liegen, für den das 

Umweltbundesamt Niederschlagsdaten bereitstellt. Für den Jahresniederschlag und die Nieder-

schlagshäufigkeit sind für den Standort der Anlage charakteristische Werte zu verwenden. 

Liegen keine geeigneten Messungen einer nach der Richtlinie VDI 3783 Blatt 21 (Ausgabe März 

2017) ausgerüsteten und betriebenen Messstation im Rechengebiet vor, sind nach Nr. 9.1 Abs. 4. 

des Anhangs 2 der TA Luft andere geeignete Daten zu verwenden. 

Messlücken, die nicht mehr als 2 Stundenwerte umfassen, können durch Interpolation geschlos-

sen werden. Die Verfügbarkeit der Daten soll mindestens 90 % der Jahresstunden betragen. 

Den Ausbreitungsrechnungen liegt die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) für den Anlagen-

standort zur Verfügung gestellte AKTerm im Format „AKTermN“10 von der Windmessstation  

Weihenstephan-Dürnast (ca. 9 km südwestlich des Anlagenstandortes) zugrunde. 

Im Falle einer AKTerm werden die meteorologischen Daten als Zeitreihe für den Zeitraum eines 

Jahres auf Stundenbasis dargestellt, um auch typische jahres- bzw. tageszeitlich bedingte Effekte 

rechnerisch erfassen zu können. 

Der ausgewertete Zeitraum umfasst den 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 (sogenanntes 

repräsentatives Jahr). Die Verfügbarkeit der Daten beträgt 100 % und erfüllt somit die Anforde-

rungen der TA Luft. 

Die Übertragbarkeit der AKTerm auf den Standort, d. h. die zeitliche und räumliche Repräsentati-

vität der AKTerm, wurde vom DWD überprüft. Somit wurde den Anforderungen des Nr. 9.1 Abs. 4 

des Anhangs 2 der TA Luft Rechnung getragen. 

 
10 Bei einer AKTermN handelt es sich um eine AKTerm, die zusätzlich die Angaben über die stündlichen Niederschlagssummen 

enthält. 
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Zitat aus dem Amtlichen Gutachten „Qualifizierte Prüfung (QPR) der Übertragbarkeit einer Aus-

breitungsklassenzeitreihe (AKTerm) bzw. einer Ausbreitungsklassenstatistik (AKS) nach TA Luft 

2002 auf einen Standort bei 85406 Zolling (Landkreis Freising)“ des DWD vom 13. September 

2017: 

„11 Schlussfolgerungen 

… 

Für den Standort des Kraftwerks Zolling soll eine repräsentative Zeitreihe AKTerm 

im Sinne der TA Luft (2002) ausgewählt werden. Aus meteorologischer Sicht ist die 

Jahreszeitreihe aus Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse 

der Station Weihenstephan-Dürnast (s. Abbildung 7) geeignet. Die Station weist 

langjährige kontinuierliche Windmessungen auf. 

…“ 

Das Amtliche Gutachten und die Stellungnahme (Ermittlung eines repräsentativen Jahres) des 

DWD liegen bei; s. Anhänge 6 und 7. Nachdem die Station Weihenstephan-Dürnast innerhalb 

des erweiterten Simulationsgebietes liegt, wäre hierfür keine Übertragbarkeitsprüfung erforderlich. 

Mit E-Mail des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom 09.06.2021 wurde uns bestätigt, dass die 

vorliegenden Wetterdaten weiterhin für den Anlagenstandort gelten. 

Auf eine detaillierte Wiedergabe der in digitaler Form vorliegenden Messergebnisse (AKTermN) 

wird verzichtet. 

Die Häufigkeitsverteilung der Messergebnisse (Windrichtungsverhältnisse) ist in der nachfolgen-

den Abbildung 6-2 in Form einer Windrose dargestellt. 
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Abbildung 6-2: Windrose der Windmessstation Weihenstephan-Dürnast für das repräsentative 

Jahr 2012  

(Ausdruck erstellt mit dem Programm AUSTAL Meteo Version 10.0.2) 

 

 

Wie aus der Windrose ersichtlich ist, überwiegen Winde aus westlicher Richtung (Richtungsmaxi-

mum). Jedoch sind auch Winde aus östlicher Richtung häufig (sekundäres Richtungsmaximum). 

In der Abbildung 6-3 sind die Häufigkeitsverteilungen der Windgeschwindigkeitsklassen und der 

Ausbreitungsklassen dargestellt. 
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Abbildung 6-3: Häufigkeitsverteilungen der Windgeschwindigkeitsklassen und der Ausbrei-

tungsklassen der Windmessstation Weihenstephan-Dürnast für das repräsenta-

tive Jahr 2012 

(Ausdruck erstellt mit dem Programm AUSTAL Meteo Version 10.0.2) 

 

Die Häufigkeitsverteilung der Messergebnisse (stündliche Werte für die Niederschlagsintensität) 

ist in der nachfolgenden Abbildung 6-4 in Form einer Regenrose dargestellt. 
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Abbildung 6-4: Regenrosen der Messstation Weihenstephan-Dürnast für das repräsentative 

Jahr 2012 

(Ausdruck erstellt mit dem Programm AUSTAL Meteo Version 10.0.2) 

 

 

 

In der Abbildung 6-5 ist die Häufigkeitsverteilung der stündlichen Werte für die Niederschlagsin-

tensität (Regenrate) dargestellt. 
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Abbildung 6-5: Häufigkeitsverteilung der Regenrate der Messstation Weihenstephan-Dürnast 

für das repräsentative Jahr 2012  

(Ausdruck erstellt mit dem Programm AUSTAL Meteo Version 10.0.2) 

 

 

 

Die Gauß-Krüger-Koordinaten der Ersatzanemometerposition (EAP) sind gemäß dem Amtlichen 

Gutachten des DWD: 

Rechtswert 4485341 

Hochwert 5369604 

Aus programmtechnischen Gründen (Anemometer muss außerhalb des zweiten Rechengitters 

liegen) musste das Anemometer auf einen Hochwert von 5369885 gesetzt werden.  

6.2.8 Berücksichtigung der statistischen Unsicherheit 

Die berechneten Immissionskenngrößen besitzen aufgrund der statistischen Natur des Berech-

nungsverfahrens eine statistische Unsicherheit.  

Es ist gemäß Nr. 10 Abs. 1 des Anhangs 2 der TA Luft darauf zu achten, dass die modellbedingte 

statistische Unsicherheit, berechnet als statistische Streuung des berechneten Wertes, beim Jah-

res-Immissionskennwert 3 % des Jahres-Immissionswertes nicht überschreitet. Gegebenenfalls 

ist die statistische Unsicherheit durch eine Erhöhung der Partikelzahl zu reduzieren. 
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Liegen die Beurteilungspunkte an den Orten der maximalen Zusatzbelastung, braucht die statisti-

sche Unsicherheit nicht gesondert berücksichtigt zu werden. Andernfalls sind die berechneten 

Jahres-Immissionskennwerte um die statistische Unsicherheit zu erhöhen. 

Die Ausbreitungsrechnungen wurden abweichend vom Standardwert11 mit einer erhöhten Parti-

kelrate von 8 Partikeln pro Sekunde (entspricht der Qualitätsstufe qs = +2 in AUSTAL2000) 

durchgeführt. Die Anforderung an die statistische Unsicherheit von  3 % des Jahres-Immissions-

wertes wird hierdurch an den Immissionsorten mit der maximalen Zusatzbelastung jeweils erfüllt. 

6.2.9 Berücksichtigung von Bebauung 

Gemäß Nr. 11 des Anhangs 2 der TA Luft sind Einflüsse von Bebauung auf die Immission im Re-

chengebiet zu berücksichtigen. Für die folgende Betrachtung können Gebäude, deren Entfernung 

vom Schornstein größer als das 6-fache ihrer Höhe und größer als das 6-fache der Schornstein-

bauhöhe ist, vernachlässigt werden. 

Beträgt die Schornsteinbauhöhe mehr als das 1,7-fache der Gebäudehöhen, ist die Berücksichti-

gung der Bebauung durch eine geeignet gewählte Rauigkeitslänge und Verdrängungshöhe aus-

reichend. Bei geringerer Schornsteinbauhöhe kann folgendermaßen verfahren werden: 

Befinden sich die immissionsseitig relevanten Aufpunkte außerhalb des unmittelbaren Einflussbe-

reiches der quellnahen Gebäude (beispielsweise außerhalb der Rezirkulationszonen, siehe Richt-

linie VDI 3781 Blatt 4 (Ausgabe Juli 2017)), können die Einflüsse der Bebauung auf das Windfeld 

und die Turbulenzstruktur mit Hilfe des im Abschlussbericht* zum UFOPLAN Vorhaben FKZ 203 

43 256 dokumentierten diagnostischen Windfeldmodells für Gebäudeumströmung berücksichtigt 

werden. Anderenfalls sollte hierfür der Einsatz eines prognostischen Windfeldmodells für Gebäu-

deumströmung, das den Anforderungen der Richtlinie VDI 3783 Blatt 9 (Ausgabe Mai 2017) ge-

nügt, geprüft werden. 

Sofern die Gebäudegeometrie in einem diagnostischen oder prognostischen Windfeldmodell auf 

Quaderform reduziert wird, ist als Höhe des Quaders die Firsthöhe des abzubildenden Gebäudes 

zu wählen. 

Im vorliegenden Fall liegen immissionsseitig relevante Aufpunkte deutlich außerhalb des unmittel-

baren Einflussbereiches quellnaher Gebäude, so dass die Einflüsse der Bebauung auf das Wind-

feld und die Turbulenzstruktur mit Hilfe eines diagnostischen Windfeldmodells berücksichtigt wer-

den. 

Die bei den Ausbreitungsrechnungen berücksichtigten Gebäude sind dem Anhang 3 zu entneh-

men. 

 
11 Standardmäßig wird eine AKTerm mit mindestens 63 000 000 Partikeln gerechnet; dies entspricht der Qualitätsstufe qs = 0 in 

AUSTAL2000. 
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6.2.10 Berücksichtigung von Geländeunebenheiten 

Unebenheiten des Geländes sind gemäß Nr. 12 Abs. 1 des Anhangs 2 der TA Luft in der Regel 

nur zu berücksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes Höhendifferenzen zum Emissionsort 

von mehr als dem 0,7fachen der Schornsteinbauhöhe und Steigungen von mehr als 1:20 auftre-

ten. Die Steigung ist dabei aus der Höhendifferenz über eine Strecke zu bestimmen, die dem 2fa-

chen der Schornsteinbauhöhe entspricht. 

Geländeunebenheiten können gemäß Nr. 12 Abs. 2 des Anhangs 2 der TA Luft in der Regel mit-

hilfe des im Abschlussbericht zu UFOPLAN Vorhaben FKZ 200 43 256 dokumentierten mesoska-

ligen diagnostischen Windfeldmodells berücksichtigt werden, wenn die Steigung des Geländes 

den Wert 1:5 nicht überschreitet und wesentliche Einflüsse von lokalen Windsystemen oder ande-

ren meteorologischen Besonderheiten ausgeschlossen werden können. 

Sind die in Nr. 12 Abs. 2 des Anhangs 2 der TA Luft genannten Bedingungen nicht erfüllt, können 

gemäß Nr. 12 Abs. 3 des Anhangs 2 der TA Luft die Geländeunebenheiten in der Regel mit Hilfe 

eines prognostischen mesoskaligen Windfeldmodells, das den Anforderungen der Richtlinie 

VDI 3783 Blatt 7 (Ausgabe Mai 2017) entspricht, berücksichtigt werden. 

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten innerhalb des Simulationsgebietes (erweitertes Rechenge-

biet) waren im vorliegenden Fall Unebenheiten des Geländes nicht zu berücksichtigen. 

Die Geländeisoflächen sind im Anhang 1 ersichtlich. Die Geländesteigungen sind der nachfolgen-

den Abbildung 6-6 entnommen werden. 

Abbildung 6-6: Geländesteigungen 

((Ausdruck erstellt mit dem Programm AUSTAL Meteo Version 10.0.2) 
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Die DGM50-Gitter-Daten für die Geländeform (Orographie) wurden vom Landesamt für Vermes-

sung und Geoinformation Bayern zur Verfügung gestellt (Datenquelle: Landesamt für Digitalisie-

rung, Breitband und Vermessung). 

Wie aus Abbildung 6-6 ersichtlich, befinden sich im Norden der Gasmotorenanlage einzelne Be-

reiche mit einer Geländesteigung von größer als 1:5. Unseres Erachtens ist es im Hinblick auf die 

mit dem Rechenmodell der TA Luft erzielbaren Genauigkeiten – auch aus rechentechnischen 

Gründen – vertretbar, die Berechnungen mit Hilfe des in AUSTAL implementierten mesoskaligen 

diagnostischen Windfeldmodells durchzuführen und die damit verbundenen Abweichungen in 

Kauf zu nehmen. Ort und Beitrag der Immissionsmaxima können bei dieser Vorgehensweise un-

seres Erachtens mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden. Hierbei ist insbesondere auf die 

Ausrichtung des Geländeverlaufs hinzuweisen, die nahezu parallel zu den Hauptwindrichtungen 

verläuft und somit eine gewisse Leitwirkung bewirkt. Zudem weisen diese Bereiche eine geringe 

Größe auf, so dass aus fachlicher Sicht eine Strömungsbeeinflussung an den relevanten Beurtei-

lungspunkten ausgeschlossen werden. 

Somit war es angemessen, die Berechnungen mit Hilfe des in AUSTAL implementierten mesos-

kaligen diagnostischen Windfeldmodells durchzuführen. In der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 ist 

ausgeführt, dass das diagnostische Windfeldmodell im komplexen Gelände anwendbar ist, wenn 

die Restdivergenz an allen Gitterpunkten kleiner als 0,05 ist.  

Im hier vorliegenden Fall wird dieser Wert unterschritten (maximaler Wert der Restdivergenz ent-

spricht 0,039). 

Basierend auf den Daten für die Bodenrauhigkeit, den meteorologischen Daten, den Gebäuden 

und den Geländedaten wurde mit dem in AUSTAL implementierten diagnostischen Windfeldmo-

dell die für die Ausbreitungsrechnungen erforderliche Windfeldbibliothek angelegt.  

6.3 Rechenergebnisse (IJZ-Werte) 

Die für die betrachteten luftverunreinigenden Stoffe ermittelten Kenngrößen für die Immissions-

Jahres-Zusatzbelastung (IJZ-Werte) sind in den Grafiken im Anhang 4 wiedergegeben. Aus die-

sen Grafiken kann für jeden Ort des Rechengebietes bzw. des Simulationsgebietes die jeweilige 

Höhe des Immissionsbeitrages entnommen werden. 

Die Maximalwerte der Kenngrößen für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung (IJZmax-Werte) 

und die Beurteilungspunkte sind aus der Protokolldatei im Anhang 5 ersichtlich. 

Zusätzlich sind in den Ergebnistabellen für die Stickstoffdeposition (s. Tabellen in Kapitel 6.4) die 

Kenngrößen für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung im Bereich der Immissionsorte und des 

nächstgelegenen FFH-Gebietes (FFH-Gebiet 7635-301 Ampertal) ausgewiesen.  
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6.4 Auswertung 

6.4.1 Beurteilungskriterien 

Die Vorschriften in Nr. 4 TA Luft enthalten 

• Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit, zum Schutz vor erheblichen 

Belästigungen oder erheblichen Nachteilen und Immissionswerte zum Schutz vor schäd-

lichen Umwelteinwirkungen durch Deposition, 

• Anforderungen zur Ermittlung von Vor-, Zusatz-, Gesamtzusatz- und Gesamtbelastung, 

• Festlegungen zur Bewertung von Immissionen durch Vergleich mit den Immissionswer-

ten und 

• Anforderungen für die Durchführung der Sonderfallprüfung. 

Sie dienen der Prüfung, ob der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch luftverunreini-

gende Stoffe durch den Betrieb der Anlage sichergestellt ist. 

Nach Nr. 4.1 Abs. 4 TA Luft soll bei Schadstoffen, für die Immissionswerte in den Nrn. 4.2 bis 4.5 

TA Luft festgelegt sind, die Bestimmung von Immissionskenngrößen 

a) wegen geringer Emissionsmassenströme (siehe Nr. 4.6.1.1 TA Luft), 

b) wegen einer geringen Vorbelastung (siehe Nr. 4.6.2.1 TA Luft) oder 

c) wegen einer irrelevanten Gesamtzusatzbelastung 

entfallen. In diesen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass schädliche Umwelteinwirkun-

gen durch die Anlage nicht hervorgerufen werden können, es sei denn, trotz geringer Massen-

ströme nach o. g. Buchstabe a) oder geringer Vorbelastung nach o. g. Buchstabe b) liegen hinrei-

chende Anhaltspunkte für eine Sonderfallprüfung nach Nr. 4.8 TA Luft vor. 

Nach Nr. 4.1 Abs. 5 TA Luft liegt eine irrelevante Gesamtzusatzbelastung nach o. g. Buchstabe c) 

dann vor, wenn diese in Bezug auf Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

und auf Staubniederschlag 3 Prozent des Immissionswertes nicht überschreitet, in Bezug auf Im-

missionswerte zum Schutz der Vegetation und von Ökosystemen 10 Prozent des jeweiligen Im-

missionswertes und in Bezug auf Immissionswerte für Schadstoffdepositionen 5 Prozent des je-

weiligen Immissionswertes nicht überschreitet. 

In Nr. 4.1 Abs. 6 TA Luft ist festgelegt, dass 

• die Festlegung der Immissionswerte einen Unsicherheitsbereich bei der Ermittlung der 

Kenngrößen berücksichtigt und 

• die Immissionswerte auch bei gleichzeitigem Auftreten sowie chemischer oder physikali-

scher Umwandlung der Schadstoffe gelten. 
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Bei Schadstoffen, für die Immissionswerte nicht festgelegt sind, sind nach Nr. 4.1 Abs. 7 TA Luft 

weitere Ermittlungen nur geboten, wenn die Voraussetzungen nach Nr. 4.8 TA Luft („Prüfung, so-

weit Immissionswerte nicht festgelegt sind, und in Sonderfällen“) vorliegen. 

Die in den Nrn. 4.2.1, 4.3.1.1, 4.4.1 und 4.4.2 TA Luft aufgeführten Immissionswerte einschließ-

lich ihrer Schutzzieldefinition sowie die sogenannten Irrelevanzkriterien können für die  

betrachteten luftverunreinigenden Stoffe der nachfolgenden Tabelle 6-4 entnommen werden. 
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Tabelle 6-4: Immissionswerte gemäß den Nrn. 4.2.1, 4.3.1.1, 4.4.1 und 4.4.2 TA Luft einschließlich ihrer Schutzzieldefinition sowie der 

Irrelevanzkriterien für die betrachteten luftverunreinigenden Stoffe/Stoffgruppen 

Stoff/Stoffgruppe Konzentration bzw. 

Deposition 

Mittelungszeitraum Zulässige Über-

schreitungshäufig-

keit im Jahr 

Schutzziel Irrelevanzkriterien 

Partikel (PM10) 40 µg/m³ 

50 µg/m³ 

Jahr 

24 Stunden 

- 

35 1) 

Schutz der menschlichen 

Gesundheit 

Zusatzbelastung  3,0 % des Im-

missions-Jahreswertes 

Partikel (PM2,5) 25 µg/m³ Jahr - Schutz der menschlichen 

Gesundheit 

Zusatzbelastung  3,0 % des Im-

missions-Jahreswertes 

Schwefeldioxid 50 µg/m³ 

125 µg/m³ 

350 µg/m³ 

Jahr 

24 Stunden 

1 Stunde 

- 

3 

24 

Schutz der menschlichen 

Gesundheit 

Zusatzbelastung  3,0 % des Im-

missions-Jahreswertes 

Stickstoffdioxid 40 µg/m³ 

200 µg/m³ 

Jahr 

1 Stunde 

- 

18 

Schutz der menschlichen 

Gesundheit 

Zusatzbelastung  3,0 % des Im-

missions-Jahreswertes 

Staubniederschlag 

(nicht gefährdender Staub) 

0,35 g/(m² d) Jahr - Schutz vor erheblichen 

Belästigungen oder erheblichen 

Nachteilen 

Zusatzbelastung 

 10,5 mg/(m² d) gerechnet als 

Mittelwert für das Jahr 

Schwefeldioxid 2) 20 µg/m³ Jahr und Winter 

(1. Oktober bis 

31. März) 

- Schutz von Ökosystemen Zusatzbelastung  2 µg/m³ 

gerechnet als Mittelwert für das 

Jahr 

Stickstoffoxide, angegeben als 

Stickstoffdioxid 2) 

30 µg/m³ Jahr - Schutz der Vegetation Zusatzbelastung  3 µg/m³ 

gerechnet als Mittelwert für das 

Jahr 
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Stoff/Stoffgruppe Konzentration bzw. 

Deposition 

Mittelungszeitraum Zulässige Über-

schreitungshäufig-

keit im Jahr 

Schutzziel Irrelevanzkriterien 

Schwefeldioxid Prüfung nach Nr. 4.8 

(Sonderfall) 

- - Schutz vor sonstigen 

erheblichen Nachteilen 

Keine Prüfung nach Nr. 4.8, 

wenn Zusatzbelastung  2 µg/m³ 

gerechnet als Mittelwert für das 

Jahr 

Stickstoffoxide, angegeben als 

Stickstoffdioxid 

Prüfung nach Nr. 4.8 

(Sonderfall) 

- - Schutz vor sonstigen 

erheblichen Nachteilen 

keine Prüfung nach Nr. 4.8, wenn 

Zusatzbelastung  3 µg/m³ ge-

rechnet als Mittelwert für das 

Jahr 

Ammoniak Prüfung nach Nr. 4.8 

(Sonderfall) 

- - Schutz vor erheblichen Nachtei-

len durch Schädigung 

empfindlicher Pflanzen (z.B. 

Baumschulen, Kulturpflanzen) 

und Ökosystemen 

Anhang 1 ist heranzuziehen 

es liegt kein Anhaltspunkt für eine 

Sonderfallprüfung vor, wenn Zu-

satzbelastung  2 µg/m³ gerech-

net als Mittelwert für das Jahr 

 

1) Bei einem Jahreswert von unter 28 µg/m³ gilt der auf 24 Stunden bezogene Immissionswert als eingehalten (s. amtliche Fußnote zur Tabelle 1 der TA Luft). 

2) Gilt für Beurteilungspunkte, die mehr als 20 km von Ballungsräumen gemäß § 1 Nr. 4 der 39. BImSchV bzw. mehr als 5 km von anderen bebauten Flächen, 

Industrieanlagen, Autobahnen oder Hauptstraßen mit einem täglichen Verkehrsaufkommen von mehr als 50000 Fahrzeugen entfernt sind. 

Da diese örtlichen Voraussetzungen hier nicht gegeben sind, werden diese Immissionswerte bei der nachfolgenden Beurteilung lediglich informativ berück-

sichtigt. 
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Werden in Richtlinien der Europäischen Union, insbesondere zur Änderung der Richtlinie 

2008/50/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und 

saubere Luft für Europa (ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1) Grenzwerte zum Schutz der menschli-

chen Gesundheit für andere als in der Tabelle 1 der TA Luft genannten Stoffe bestimmt oder wer-

den die angegeben Grenzwerte durch Richtlinien der Europäischen Union geändert, gelten diese 

gemäß Nr. 4.2.1 letzter Absatz der TA Luft als Immissionswerte im Sinne der Nr. 4.2.1 TA Luft ab 

dem Zeitpunkt, in dem die zugehörige nationale Umsetzungsvorschrift in Kraft tritt oder die Richtli-

nien der Europäischen Union unmittelbar wirksam werden. 

Es wurden seit Veröffentlichung der TA Luft für keine anderen als in der Tabelle 1 der TA Luft ge-

nannten Stoffe Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit bestimmt oder die angege-

benen Grenzwerte geändert. 

Bei luftverunreinigenden Stoffen, für die Immissionswerte in den Nrn. 4.2 bis 4.5 TA Luft nicht 

festgelegt sind, und in den Fällen, in denen auf Nr. 4.8 TA Luft verwiesen wird (hier: Schutz vor 

sonstigen erheblichen Nachteilen12 durch Ammoniak, Schwefeldioxid bzw. Stickstoffoxide, ange-

geben als Stickstoffdioxid), ist nach Nr. 4.8 Abs. 1 TA Luft eine Prüfung, ob schädliche Umwelt-

einwirkungen hervorgerufen werden können, erforderlich, wenn hierfür hinreichende Anhalts-

punkte bestehen. 

Zur Prüfung der „hinreichenden Anhaltspunkte“, die der eigentlichen Sonderfallprüfung vorge-

schaltet ist, müssen bereits teilweise Sachverhalte geklärt werden – wie hier erfolgt (s. u. Punkt 

(1) und (2)) –, die Gegenstand einer Sonderfallprüfung wären. Der Übergang zur Sonderfallprü-

fung wird damit fließend. 

(1) Prüfung der Verträglichkeit von Stickstoff- und Säureeinträgen für Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung 

Die Genehmigung soll nicht versagt werden, wenn die Prüfung gemäß § 34 BNatSchG 

ergibt, dass das Vorhaben, selbst oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Pro-

jekten, zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen eines Gebietes von gemeinschaftlicher 

Bedeutung in seinen, für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-

stand- teilen führen kann. Für die Feststellung, ob eine Prüfung gemäß § 34 BNatSchG 

erforderlich ist, ist Anhang 8 der TA Luft heranzuziehen. 

Ist eine erhebliche Beeinträchtigung eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung 

nicht offensichtlich ausgeschlossen, so soll gemäß Anhang 8 der TA Luft im Hinblick auf 

die Stickstoff- oder Schwefeldeposition, innerhalb des Einwirkbereiches der Jahresmittel-

wert der Zusatzbelastung nach Nr. 4.6.4 TA Luft gebildet werden, wobei die Bestimmung 

der Immissionskenngrößen im Regelfall auch bei Erfüllung der in Nr. 4.6.1.1 TA Luft ge-

nannten Bedingungen erfolgen soll. 

 
12 Nach Hansmann (vgl. Fußnote 23 in [13]) kommen als sonstige erhebliche Nachteile insbesondere Vermögensschäden durch 

Beeinträchtigungen des Wertes von Tieren oder Materialien (Gebäude, Kunstwerke u. a.) in Betracht. 
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Der Einwirkbereich ist die Fläche um den Emissionsschwerpunkt, in der die Zusatzbelas-

tung mehr als 0,3 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr bzw. mehr als 0,04 keq Säureäquiva-

lente pro Hektar und Jahr beträgt. Liegen Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in-

nerhalb des Einwirkbereichs, so ist mit Blick auf diese Gebiete eine Prüfung gemäß § 34 

BNatSchG durchzuführen. 

(2) Stickstoffdeposition 

Ist eine erhebliche Beeinträchtigung eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung 

durch Stickstoffdeposition ausgeschlossen, so sind für dieses Gebiet in der Regel auch 

keine erheblichen Nachteile durch Schädigung empfindlicher Pflanzen und Ökosysteme 

durch Stickstoffdeposition nach § 5 BImSchG zu besorgen. Außerhalb von Gebieten von 

gemeinschaftlicher Bedeutung ist für die Prüfung, ob der Schutz vor erheblichen Nachtei-

len durch Schädigung empfindlicher Pflanzen und Ökosysteme durch Stickstoffdeposi-

tion gewährleistet ist, Anhang 9 der TA Luft heranzuziehen. 

Bei der Prüfung, ob der Schutz vor erheblichen Nachteilen durch Schädigung empfindli-

cher Pflanzen und Ökosysteme durch Stickstoffdeposition gewährleistet ist, soll gemäß 

Abs. 1 des Anhang 9 der TA Luft zunächst geprüft werden, ob die Anlage in erheblichem 

Maße zur Stickstoffdeposition beiträgt. In einem ersten Schritt ist daher zu prüfen, ob 

sich empfindliche Pflanzen und Ökosysteme im Beurteilungsgebiet befinden. Analog zur 

Nr. 4.6.2.5 der TA Luft ist das Beurteilungsgebiet die Fläche, die sich vollständig inner-

halb eines Kreises um den Emissionsschwerpunkt mit einem Radius befindet, der dem 

50-fachen der tatsächlichen Schornsteinhöhe entspricht und in der die Gesamtzusatzbe-

lastung der Anlage im Aufpunkt mehr als 5 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr beträgt. 

Liegen empfindliche Pflanzen und Ökosysteme im Beurteilungsgebiet, so sind geeignete 

Immissionswerte heranzuziehen, deren Überschreitung durch die Gesamtbelastung hin-

reichende Anhaltspunkte für das Vorliegen erheblicher Nachteile durch Schädigung emp-

findlicher Pflanzen und Ökosysteme wegen Stickstoffdeposition liefert. Überschreitet die 

Gesamtbelastung an mindestens einem Beurteilungspunkt die Immissionswerte, so ist 

der Einzelfall zu prüfen. Betragt die Kenngröße der Gesamtzusatzbelastung durch die 

Emission der Anlage an einem Beurteilungspunkt weniger als 30 Prozent des anzuwen-

denden Immissionswertes, so ist in der Regel davon auszugehen, dass die Anlage nicht 

in relevantem Maße zur Stickstoffdeposition beiträgt. Die Prüfung des Einzelfalles kann 

dann unterbleiben. 

Die Absätze 4 und 5 des Anhangs 9 sind im vorliegenden Fall nicht von Bedeutung. 

Im vorliegenden Fall wird für die luftverunreinigenden Stoffe, für die in der TA Luft keine Immissi-

onswerte festgelegt sind (hier: Kohlenmonoxid und Formaldehyd), vorsorglich die Immissionszu-

satzbelastung ermittelt, da im Rahmen der Sachverhaltsermittlung gemäß Nr. 4.8 TA Luft auch 

die Frage „ob schädliche Umwelteinwirkungen bestehen“ geklärt werden kann. 
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Bei Unterschreitung einer Relevanzschwelle kann angenommen werden, dass aus der Höhe der 

Zusatzbelastung allein hinreichende Anhaltspunkte für schädliche Umwelteinwirkungen nicht her-

geleitet werden können, d. h., das zu beurteilende Vorhaben leistet in diesem Fall keinen kausa-

len Beitrag zur Immissionsbelastung. 

Um darlegen zu können, dass auch im vorliegenden Fall die Immissionen an Kohlenmonoxid  

gering sind, wurde der Immissionsgrenzwert (als Achtstundenmittelwert) von 10 mg/m³ der 

39. BImSchV als Beurteilungsmaßstab herangezogen. 

Da es für Formaldehyd keinen Orientierungswert des LAI gibt, wurde der 30-Minuten-Mittelwert 

von 0,1 mg/m³ der World Health Organisation [6] als Beurteilungsmaßstab herangezogen. 

Die im Rahmen der Sachverhaltsermittlung verwendeten Beurteilungsmaßstäbe sind zusammen-

gefasst in der Tabelle 6-5 wiedergegeben. 

Tabelle 6-5: Beurteilungsmaßstäbe im Rahmen der Sachverhaltsermittlung 

Stoff Beurteilungsmaßstab Definition Quelle 

Kohlenmonoxid 10 mg/m³ Achtstundenmittelwert 

(Immissionsgrenzwert zum Schutz 

der menschlichen Gesundheit) 

39. BImSchV 

Formaldehyd 0,1 mg/m³ 30-Minuten-Mittelwert WHO [6] 

 

6.4.2 Beurteilung 

6.4.2.1 Beurteilungspunkte 

Für folgende relevante Immissionsorte (IO) sind die Berechnungsergebnisse der Berechnungen 

mit dem diagnostischen und dem prognostischen Windfeldmodell ausgewiesen. Die Lage der Be-

urteilungspunkte (Immissionsorte) ist in den Graphiken im Anhang 4 dargestellt. Die Beurteilungs-

punkte sind in der nachfolgenden Tabelle 6-6 näher bezeichnet. 

Tabelle 6-6: Beurteilungspunkte (Immissionsorte) für das diagnostische Windfeldmodell 

Nr. Immissionsort 

BUP 1 Anglberg 

BUP 2 Abersberg 

BUP 3 Weihrinnen 

BUP 4 Haag 

BUP 5 Haun 

BUP 6 Hacklschwaig 
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6.4.2.2 Jahres-Zusatzbelastung 

In der Tabelle 6-7a sind für alle betrachteten luftverunreinigenden Stoffe, für die in der TA Luft Im-

missionswerte festgelegt sind, die ermittelten Maximalwerte der Kenngrößen für die Immissions-

Jahres-Zusatzbelastung (IJZmax-Werte) bei Volllast der Gasmotorenanlage den Irrelevanzwerten 

bzw. irrelevanten Zusatzbelastungswerten gegenübergestellt.  

Tabelle 6-7a: Vergleich der Maximalwerte der Kenngrößen der Immissions-Jahres-Zusatzbe-

lastung mit den Irrelevanzwerten bzw. irrelevanten Zusatzbelastungswerten 

Stoff Schutzziel Irrelevanzwert 

bzw.  

irrelevanter Zu-

satzbelastungs-

wert 

IJZmax-Wert  

bzw.  

IJZmax-Wert im FFH-Ge-

biet  

Irrelevanz-

kriterium 

erfüllt? 

Partikel (PM10) Schutz der menschlichen 

Gesundheit 

1,2 µg/m³ 0,198 µg/m³ 

< 0,05 µg/m³  

BUP1: 0,018 µg/m³ 

BUP2: 0,007 µg/m³ 

BUP3: 0,066 µg/m³ 

BUP4: 0,044 µg/m³ 

BUP5: 0,056 µg/m³ 

BUP6: 0 005 µg/m³ 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Partikel (PM2,5) Schutz der menschlichen 

Gesundheit 

0,75 µg/m³ 0,203 µg/m³ 

< 0,05 µg/m³  

BUP1: 0,019 µg/m³ 

BUP2: 0,007 µg/m³ 

BUP3: 0,068 µg/m³ 

BUP4: 0,049 µg/m³ 

BUP5: 0,061 µg/m³ 

BUP6: 0 006 µg/m³ 

ja 

ja  

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Schwefeldioxid Schutz der menschlichen 

Gesundheit 

1,5 µg/m³ 0,042 µg/m³ 

< 0,01 µg/m³  

BUP1: 0,004 µg/m³ 

BUP2: 0,001 µg/m³ 

BUP3: 0,014 µg/m³ 

BUP4: 0,009 µg/m³ 

BUP5: 0,012 µg/m³ 

BUP6: 0,001 µg/m³ 

ja 

ja  

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Stickstoffdioxid Schutz der menschlichen 

Gesundheit 

1,2 µg/m³ 0,884 µg/m³ 

< 0,2 µg/m³  

BUP1: 0,088 µg/m³ 

BUP2: 0,038 µg/m³ 

BUP3: 0,321 µg/m³ 

BUP4: 0,239 µg/m³ 

BUP5: 0,278 µg/m³ 

BUP6: 0,027 µg/m³ 

ja 

ja  

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 
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Stoff Schutzziel Irrelevanzwert 

bzw.  

irrelevanter Zu-

satzbelastungs-

wert 

IJZmax-Wert  

bzw.  

IJZmax-Wert im FFH-Ge-

biet  

Irrelevanz-

kriterium 

erfüllt? 

Staubniederschlag 

(nicht gefährdender Staub) 

Schutz vor erheblichen 

Belästigungen oder 

erheblichen Nachteilen 

10,5 mg/(m² d) 2,230 mg/(m² d) 

< 0,1 mg/(m² d)  

BUP1: 0,019 mg/(m² d) 

BUP2: 0,012 mg/(m² d) 

BUP3: 0,054 mg/(m² d) 

BUP4: 0,037 mg/(m² d) 

BUP5: 0,056 mg/(m² d) 

BUP6: 0,010 mg/(m² d) 

ja 

ja  

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Schwefeldioxid Schutz vor sonstigen 

erheblichen Nachteilen 

2 µg/m³ 0,042 µg/m³ 

< 0,01 µg/m³  

BUP1: 0,004 µg/m³ 

BUP2: 0,001 µg/m³ 

BUP3: 0,014 µg/m³ 

BUP4: 0,009 µg/m³ 

BUP5: 0,012 µg/m³ 

BUP6: 0,001 µg/m³ 

ja 

ja  

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Stickstoffoxide, angegeben 

als Stickstoffdioxid 

Schutz vor sonstigen 

erheblichen Nachteilen 

3 µg/m³ 4,087 µg/m³ 

< 1,0 µg/m³  

BUP1: 0,377 µg/m³ 

BUP2: 0,139 µg/m³ 

BUP3: 1,379 µg/m³ 

BUP4: 0,993 µg/m³ 

BUP5: 1,233 µg/m³ 

BUP6: 0,118 µg/m³ 

nein 

ja  

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Ammoniak Schutz vor erheblichen 

Nachteilen durch Schädi-

gung sehr empfindlicher 

Pflanzen 

2 µg/m³ 0,274 µg/m³  

< 0,05 µg/m³ 

BUP1: 0,025 µg/m³ 

BUP2: 0,009 µg/m³ 

BUP3: 0,091 µg/m³ 

BUP4: 0,060 µg/m³ 

BUP5: 0,076 µg/m³ 

BUP6: 0,007 µg/m³ 

ja 

ja  

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 
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Der in der Tabelle 6-7a durchgeführte Vergleich der Maximalwerte der Kenngrößen für die Immis-

sions-Jahres-Zusatzbelastung (IJZmax-Werte) mit den Irrelevanzwerten der TA Luft zeigt, dass für 

alle betrachteten Stoffe mit Ausnahme der Stickstoffoxide, die jedoch wie Schwefeloxide nach Nr. 

4.4.1 TA Luft nur informativ aufgenommen sind und entsprechend im Rahmen der Betrachtung 

des FFH-Gebietes berücksichtigt werden, das jeweilige „Irrelevanzkriterium“ unterschritten wird. 

Im Sinne der Nr. 4.1 Abs. 4 Buchstabe c) TA Luft liegt somit für diese Stoffe eine irrelevante Ge-

samtzusatzbelastung vor. Gemäß Nr. 4.1 Abs. 4 Satz 2 TA Luft kann in diesen Fällen davon aus-

gegangen werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch den Betrieb des Gasmotoren-

kraftwerks nicht hervorgerufen werden können. 

In der Tabelle 6-7b sind für alle betrachteten luftverunreinigenden Stoffe, für die in der TA Luft  

keine Immissionswerte festgelegt sind, jeweils die Maximalwerte der Kenngrößen für die Immissi-

ons-Jahres-Zusatzbelastung (IJZmax-Werte) den im Rahmen der Sachverhaltsermittlung verwen-

deten Beurteilungsmaßstäben bzw. dem Abschneidekriterium bei Volllast der Gasmotorenanlage 

gegenübergestellt. 

Tabelle 6-7b: Vergleich der Maximalwerte der Kenngrößen der Immissions-Jahres-Zusatzbe-

lastung mit den Beurteilungsmaßstäben bzw. dem Abschneidekriterium im Rah-

men der Sachverhaltsermittlung  

Soff Beurteilungsmaßstab Irrelevanzwert IJZmax-Wert  

bzw.  

IJZmax-Wert im FFH-

Gebiet 

Irrelevanzkri-

terium 

erfüllt 

Kohlenmonoxid 10 mg/m³ 0,3 mg/m³ 

(300 µg/m³) 

10,2 µg/m³ 

< 2 µg/m³  

BUP1: 0,943 µg/m³ 

BUP2: 0,348 µg/m³ 

BUP3: 3,447 µg/m³ 

BUP4: 2,479 µg/m³ 

BUP5: 3,081 µg/m³ 

BUP6: 0,295 µg/m³ 

ja 

ja  

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Formaldehyd  0,1 mg/m³ 0,003 mg/m³ 

(3 µg/m³) 

0,817 µg/m³ 

< 0,2 µg/m³-  

BUP1: 0,075 µg/m³ 

BUP2: 0,028 µg/m³ 

BUP3: 0,276 µg/m³ 

BUP4: 0,199 µg/m³ 

BUP5: 0,247 µg/m³ 

BUP6: 0,024 µg/m³ 

ja 

ja  

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 



Seite 48 von 82 
Zeichen/Erstelldatum: IS-USG-MUC/pd / 27.04.2022  
Dokument: i3444583_Onyx_Impro-27-04-22_Rev2.docx  
Bericht Nr. F21/188-IMG-A 

 

 

Stoff Abschneidekriterium IJZmax-Wert  

bzw.  

IJZmax-Wert in allen 

FFH-Gebieten 

Abschneide-

kriterium 

erfüllt? 

Gesamtdeposition an 

Stickstoff (trockene, nasse 

und feuchte Deposition) 

5 kg N/(ha•a) 
2,04 kg N/(ha•a) *) 

< 0,3 kg N/(ha•a)  

nein 

ja 

Säureäquivalent 
 

0,148 keq/(ha•a) *) 

< 0,023 keq/(ha•a) 

nein 

ja 

*) auf dem Betriebsgelände bei einer Maschenweite von 32 m (vgl. hierzu Anhänge 4.10.c, 

4.10.d und 4.11.c). Mit dieser Maschenweite kann entsprechend Anhang 2 Nummer 8 Absatz 

2 TA Luft Ort und Beitrag der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit bestimmt wer-

den. 

Der in der Tabelle 6-7.b durchgeführte Vergleich der Maximalwerte der Kenngrößen für die Im-

missions-Jahres-Zusatzbelastung (IJZmax-Werte) mit den im Rahmen der Sachverhaltsermittlung 

verwendeten Beurteilungsmaßstäben zeigt, dass jeweils für Kohlenmonoxid und Formaldehyd 

das jeweilige „Irrelevanzkriterium“ sehr deutlich unterschritten wird. Nach Hansmann [12] kann 

somit angenommen werden, dass aus der Höhe der Zusatzbelastung allein hinreichende Anhalts-

punkte für schädliche Umwelteinwirkungen nicht hergeleitet werden können, d. h. der Betrieb der 

Anlage wird keinen kausalen Beitrag zur Immissionsbelastung an Kohlenmonoxid und Formalde-

hyd leisten. Aus fachtechnischer Sicht ergeben sich demnach bezüglich dieser Stoffe keine An-

haltspunkte für eine Sonderfallprüfung. 

Wie aus den Grafiken im Anhang 4.10 ersichtlich ist, beträgt die Gesamtzusatzbelastung der 

Stickstoffdeposition im FFH-Gebiet unter 0,3 kg N/(ha*a) und im gesamten Rechengebiet weniger 

als 5 kg N/(ha*a). Eine Gesamtzusatzbelastung über 5 kgN/(ha*a) tritt nur im Nahbereich der 

Emissionsquellen auf dem Anlagenstandort auf. Der Maximalwert ist, da er sich in einem Gitter 

von lediglich 4 m Kantenlänge ergibt, als nicht realistisch zu betrachten. Daher wurden in der Ta-

belle 6-7b die Berechnungsergebnisse für eine Maschenweite von 32 m herangezogen.  

Somit liegt das FFH-Gebiet nicht in einem Einwirkbereich im Sinne des Anhangs 8 der TA Luft 

(Fläche um den Emissionsschwerpunkt, in der die Zusatzbelastung mehr als 0,3 kg N/(ha*a) be-

trägt) und eine Prüfung gemäß § 34 BNatSchG ist nicht durchzuführen (vgl. Anhang 9, letzter 

Satz der TA Luft). Es sind daher für dieses FFH-Gebiet auch keine erheblichen Nachteile durch 

Schädigung empfindlicher Pflanzen und Ökosysteme durch Stickstoffdeposition nach § 5 BIm-

SchG zu besorgen. 
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Da im gesamten Rechengebiet mit Ausnahme des unmittelbaren Nahbereichs an den Emissions-

quellen die Gesamtzusatzbelastung der Stickstoffdeposition weniger als 5 kg N/(ha*a) beträgt, 

liegt ein Beurteilungsgebiet im Sinne des Anhangs 9, Abs. 1 Satz 3 der TA Luft nicht vor, und es 

kann davon ausgegangen werden, dass die Anlage nicht in erheblichem Maße zur Stickstoffde-

position beiträgt. Somit sind u. E. keine weiteren Prüfschritte erforderlich und der Schutz vor er-

heblichen Nachteilen durch Schädigung empfindlicher Pflanzen und Ökosysteme durch Stickstoff-

deposition gewährleistet. 

Wie aus den Grafiken im Anhang 4.11 ersichtlich ist, beträgt die Gesamtzusatzbelastung der 

Säuredeposition, angegeben in Säureäquivalenten, im FFH-Gebiet weniger als 

0,023 keq (N+S)/(ha*a). 

Somit liegt das FFH-Gebiet nicht in einem Einwirkbereich im Sinne des Anhangs 8 der TA Luft 

(Fläche um den Emissionsschwerpunkt, in der die Zusatzbelastung mehr als 

0,04 keq (N+S)/(ha*a) beträgt) und eine Prüfung gemäß § 34 BNatSchG ist nicht durchzuführen 

(vgl. Anhang 9, letzter Satz der TA Luft). 

Abteilung Umwelt Service 

Genehmigungsmanagement 

Der Sachverständige 

  

  

Gez. Rusp 

 
  

Andreas Rusp Stephan Plendl 
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Anhang 1: Oro- und Topografie am Anlagenstandort 

 

 

Hintergrundkarte:  © OpenStreetMap-Mitwirkende; www.openstreetmap.org/copyright 

  

http://www.openstreetmap.org/copyright
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Anhang 2: Eingabedaten für die Immissionsprognose 

Anhang 2.1 Emissionsquelle E01 01 (3 BHKW-Module) 

Emissionsdaten der BHKW-Module (jeweils) 

Motor 

max. Feuerungswärmeleistung [MW] 27,86 

Kraftstoffe 

Art/Sorte  Erdgas / Wasserstoff 

Heizwert Hu  [kJ/m³] 36150 bzw. 10800 

Durchsatz (Volllast) [m³/h] 2774 (Erdgas) 

Bei 20 Vol.-% Wasserstoff: 

2582 (Erdgas) + 645 (Wasserstoff) = 

3227 (Gemisch) 

Daten der Emissionsquelle 

Art der Quelle   Punktquelle 

Zeitliche Charakteristik  8000 h/a 

Rechtswert [m] 4485160 

Hochwert [m] 5368478 

Schornsteinbauhöhe H [m] 38 

Innendurchmesser d des Schornsteins an der Mündung [m] 1,4 

Abgasparameter (ermittelt für Erdgasbetrieb, da Worst-Case) 

Betriebssauerstoffgehalt  [Vol.-%] 10 

Volumenstrom R des Abgases (feucht) im Normzustand [m³/h] 51560 (50603) 

Volumenstrom R des Abgases (trocken) im Normzustand [m³/h] 45709 (44752) 

Bezugssauerstoffgehalt  [Vol.-%] 5 

Volumenstrom R des Abgases (trocken) im Normzustand (Be-

zugssauerstoffgehalt) 

[m³/h] 31426 (30767) 

Abgastemperatur T an der Schornsteinmündung [°C] min. 70 

Austrittsgeschwindigkeit des Abgases an der Schornsteinmün-

dung 

[m/s] 11,7 (11,5) 

Wärmestrom M des Abgases [MW] 1,17 (1,15) 
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Konzentrationen  

Kohlenmonoxid [mg/m³] 250 

Stickstoffoxide, angeg. als Stickstoffdioxid [mg/m³] 100 

Stickstoffdioxid 1) [mg/m³] 20 

Stickstoffmonoxid 2) [mg/m³] 52 

Schwefeldioxid 3) [mg/m³] 1,1 (1,0) 

Formaldehyd [mg/m³] 20 

Ammoniak [mg/m³] 7 

Staub PM10 [mg/m³] 5 

Staub PM2,5 [mg/m³] 5 

Emissionen 

Kohlenmonoxid [kg/h] 7,857 (7,692) 

Stickstoffoxide, angeg. als Stickstoffdioxid [kg/h] 3,143 (3,077) 

Stickstoffdioxid [kg/h] 0,629 (0,615) 

Stickstoffmonoxid [kg/h] 1,640 (1,606) 

Schwefeldioxid 3) [g/h] 33,3 (31,0) 

Formaldehyd [kg/h] 0,629 (615) 

Ammoniak [kg/h] 0,220 (0,215) 

Staub PM10 [kg/h] 0,157 (0,154) 

Staub PM2,5 [kg/h] 0,157 (0,154) 

1) Bei der Berechnung wurde ein Verhältnis von NO:NO2 = 8:2 an der Emissionsquelle zugrunde gelegt. D. h. 20 % des Emissions-

massenstroms an Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2), angegeben als NO2, werden als NO2 emittiert. 

2) Bei der Berechnung wurde ein Verhältnis von NO:NO2 = 8:2 an der Emissionsquelle zugrunde gelegt. D. h. 80 % des Emissions-

massenstroms an Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2), angegeben als NO2, werden als NO emittiert. Die Umrech-

nung des 80 % Anteils von NO2 auf NO erfolgte über das Molverhältnis (NO:NO2 = 30,01:46,01). 

3) aus dem max. S-Gehalt des Erdgases von 6 mg/m³ berechnet (nicht odoriert) 

In Klammer Werte für Einsatz von Erdgas/Wasserstoff-Gemisch 
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Anhang 2.2 Emissionsquelle E01 02 (2 BHKW-Module) 

Emissionsdaten der BHKW-Module (jeweils) 

Motor 

max. Feuerungswärmeleistung [MW] 27,86 

Kraftstoffe 

Art/Sorte  Erdgas / Wasserstoff 

Heizwert Hu  [kJ/m³] 36150 bzw. 10800 

Durchsatz (Volllast) [m³/h] 2774 (Erdgas) 

Bei 20 Vol.-% Wasserstoff: 

2582 (Erdgas) + 645 (Wasserstoff) = 

3227 (Gemisch) 

Daten der Emissionsquelle 

Art der Quelle   Punktquelle 

Zeitliche Charakteristik  8000 h/a 

Rechtswert [m] 4485193 

Hochwert [m] 5368481 

Schornsteinbauhöhe H [m] 38 

Innendurchmesser d des Schornsteins an der Mündung [m] 1,4 

Abgasparameter (ermittelt für Erdgasbetrieb, da Worst-Case) 

Betriebssauerstoffgehalt  [Vol.-%] 10 

Volumenstrom R des Abgases (feucht) im Normzustand [m³/h] 51560 (50603) 

Volumenstrom R des Abgases (trocken) im Normzustand [m³/h] 45709 (44752) 

Bezugssauerstoffgehalt  [Vol.-%] 5 

Volumenstrom R des Abgases (trocken) im Normzustand (Be-

zugssauerstoffgehalt) 

[m³/h] 31426 (30767) 

Abgastemperatur T an der Schornsteinmündung [°C] min. 70 

Austrittsgeschwindigkeit des Abgases an der Schornsteinmün-

dung 

[m/s] 11,7 (11,5) 

Wärmestrom M des Abgases [MW] 1,17 (1,15) 
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Konzentrationen  

Kohlenmonoxid [mg/m³] 250 

Stickstoffoxide, angeg. als Stickstoffdioxid [mg/m³] 100 

Stickstoffdioxid 1) [mg/m³] 20 

Stickstoffmonoxid 2) [mg/m³] 52 

Schwefeldioxid 3) [mg/m³] 1,1 (1,0) 

Formaldehyd [mg/m³] 20 

Ammoniak [mg/m³] 7 

Staub PM10 [mg/m³] 5 

Staub PM2,5 [mg/m³] 5 

Emissionen 

Kohlenmonoxid [kg/h] 7,857 (7,692) 

Stickstoffoxide, angeg. als Stickstoffdioxid [kg/h] 3,143 (3,077) 

Stickstoffdioxid [kg/h] 0,629 (0,615) 

Stickstoffmonoxid [kg/h] 1,640 (1,606) 

Schwefeldioxid 3) [g/h] 33,3 (31,0) 

Formaldehyd [kg/h] 0,629 (0,615) 

Ammoniak [kg/h] 0,220 (0,215) 

Staub PM10 [kg/h] 0,157 (0,154) 

Staub PM2,5 [kg/h] 0,157 (0,154) 

1) Bei der Berechnung wurde ein Verhältnis von NO:NO2 = 8:2 an der Emissionsquelle zugrunde gelegt. D. h. 20 % des Emissions-

massenstroms an Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2), angegeben als NO2, werden als NO2 emittiert. 

2) Bei der Berechnung wurde ein Verhältnis von NO:NO2 = 8:2 an der Emissionsquelle zugrunde gelegt. D. h. 80 % des Emissions-

massenstroms an Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2), angegeben als NO2, werden als NO emittiert. Die Umrech-

nung des 80 % Anteils von NO2 auf NO erfolgte über das Molverhältnis (NO:NO2 = 30,01:46,01). 

3) aus dem max. S-Gehalt des Erdgases von 6 mg/m³ berechnet (nicht odoriert) 

In Klammer Werte für Einsatz von Erdgas/Wasserstoff-Gemisch 
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Anhang 2.3: Emissionsquelle E05 (Schwarzstartdiesel) 

Motor 

max. Feuerungswärmeleistung [kW] 855 

Kraftstoffe 

Art/Sorte  Dieselkraftstoff oder Heizöl EL 

Heizwert Hu  [kJ/m³] 42600 

Durchsatz (Volllast) [kg/h] 72,3 

Daten der Emissionsquellen (jeweils) 

Art der Quelle   Punktquelle 

Zeitliche Charakteristik  12 h 

Rechtswert [m] 4485122 

Hochwert [m] 5368527 

Schornsteinbauhöhe H [m] 15 

Innendurchmesser d des Schornsteins an der Mündung [m] 0,20 

Abgasparameter 

Betriebssauerstoffgehalt  [Vol.-%] ca. 10 

Volumenstrom R’ des Abgases (feucht) im Normzustand [m³/h] 1550 

Volumenstrom R des Abgases (trocken) im Normzustand [m³/h] 1450 

Bezugssauerstoffgehalt  [Vol.-%] 5 

Volumenstrom R des Abgases (trocken) im Normzustand (Be-

zugssauerstoffgehalt) 

[m³/h] 1000 

Abgastemperatur T an der Schornsteinmündung [°C] min. 470 

Austrittsgeschwindigkeit des Abgases an der Schornsteinmün-

dung 

[m/s] 37,3 

Wärmestrom M des Abgases [MW] 0,269 

Konzentrationen 

Kohlenmonoxid [g/m³] 0,65 

Stickstoffoxide, angeg. als Stickstoffdioxid [g/m³] 2,5 

Stickstoffdioxid 1) [mg/m³] 500 

Stickstoffmonoxid 2) [mg/m³] 1304 

Schwefeldioxid ³) [mg/m³] 145 

Formaldehyd [mg/m³] 60 

Ammoniak [mg/m³] 10 

Staub PM10 [mg/m³] 50 

Staub PM2,5 [mg/m³] 50 
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Emissionen 

Kohlenmonoxid [kg/h] 0,650 

Stickstoffoxide, angeg. als Stickstoffdioxid [kg/h] 2,500 

Stickstoffdioxid [kg/h] 0,500 

Stickstoffmonoxid [kg/h] 1,304 

Schwefeldioxid 3) [kg/h] 0,145 

Formaldehyd [kg/h] 0,060 

Ammoniak [kg/h] 0,010 

Staub PM10 [kg/h] 0,050 

Staub PM2,5 [kg/h] 0,050 

1) Bei der Berechnung wurde ein Verhältnis von NO:NO2 = 8:2 an der Emissionsquelle zugrunde gelegt. D. h. 20 % des Emissi-

onsmassenstroms an Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2), angegeben als NO2, werden als NO2 emittiert. 

2) Bei der Berechnung wurde ein Verhältnis von NO:NO2 = 8:2 an der Emissionsquelle zugrunde gelegt. D. h. 80 % des Emissi-

onsmassenstroms an Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2), angegeben als NO2, werden als NO emittiert. Die 

Umrechnung des 80 % Anteils von NO2 auf NO erfolgte über das Molverhältnis (NO:NO2 = 30,01:46,01). 

3) aus dem max. S-Gehalt von Heizöl EL von 1,0 g/kg berechnet 
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Anhang 3: Darstellung der berücksichtigten Gebäude 
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Anhang 4: Grafische Darstellungen der Rechenergebnisse 

 

Übersicht der grafischen Darstellungen der 

Kenngrößen für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

Anhang Stoff 

4.1 Konzentration an Partikel (PM2,5) 

4.2 Konzentration an Partikel (PM10) 

4.3 Konzentration an Stickstoffdioxid  

4.4 Konzentration an Stickstoffoxiden, angegeben als Stickstoffdioxid  

4.5 Konzentration an Schwefeldioxid  

4.6 Konzentration an Kohlenmonoxid  

4.7 Konzentration an Formaldehyd 

4.8 Konzentration an Ammoniak- 

4.9 Deposition an Gesamtstaub  

4.10.a Gesamtdeposition an Stickstoff  

4.10.b Gesamtdeposition an Stickstoff (Isoflächen) 

4.10.c Gesamtdeposition an Stickstoff (Betriebsgelände) 

4.10.d Gesamtdeposition an Stickstoff (Raster: 32 m x 32 m, Betriebsgelände) 

4.11.a Säureäquivalent  

4.11.b Säureäquivalent (Isoflächen) 

4.11.c Säureäquivalent (Raster: 32 m x 32 m, Betriebsgelände) 

 

  



Seite 60 von 82 
Zeichen/Erstelldatum: IS-USG-MUC/pd / 27.04.2022  
Dokument: i3444583_Onyx_Impro-27-04-22_Rev2.docx  
Bericht Nr. F21/188-IMG-A 

 

 

Anhang 4.1: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung Konzentration an  

 Partikel (PM2,5) 
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Anhang 4.2: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung Konzentration an  
 Partikel (PM10)  
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Anhang 4.3: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

 Konzentration an Stickstoffdioxid 
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Anhang 4.4: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

 Konzentration an Stickstoffoxiden, angegeben als Stickstoffdioxid  
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Anhang 4.5: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

 Konzentration an Schwefeldioxid 
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Anhang 4.6: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

 Konzentration an Kohlenmonoxid 
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Anhang 4.7: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

 Konzentration an Formaldehyd 
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Anhang 4.8: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

 Konzentration an Ammoniak 
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Anhang 4.9: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

 Deposition an Gesamtstaub 
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Anhang 4.10.a: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

 Gesamtstickstoff-Deposition 
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Anhang 4.10.b: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

 Gesamtstickstoff-Deposition (Isoflächen) 
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Anhang 4.10.c: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

 Gesamtstickstoff-Deposition (Betriebsgelände) 
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Anhang 4.10.d: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

 Gesamtstickstoff-Deposition (Raster: 32 m x 32 m, Betriebsgelände) 
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Anhang 4.11.a: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

 Säureäquivalent  
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Anhang 4.11.b: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

 Säureäquivalent (Isoflächen) 
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Anhang 4.11.c: Kenngröße für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung 

 Säureäquivalent (Raster: 32 m x 32 m, Betriebsgelände) 
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Anhang 5: Protokolldatei austal.log  

2022-04-19 16:30:24 AUSTAL gestartet 

 

 

   Ausbreitungsmodell AUSTAL, Version 3.1.2-WI-x 

   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2021 

   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2021 

 

   =============================================== 

   Modified by Petersen+Kade Software , 2021-08-10 

   =============================================== 

 

   Arbeitsverzeichnis: D:/AustalView/a/Onyx/GMK/PZ3-QS2-n/erg0008  

 

Erstellungsdatum des Programms: 2021-08-10 15:36:12 

Das Programm läuft auf dem Rechner "IS-USG-RECHNER-". 

 

============================= Beginn der Eingabe ============================ 

> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL_View\Models\austal.settings" 

> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL_View\Models\austal.settings" 

> ti "PZ2"                                    'Projekt-Titel 

> gx 4485170                                  'x-Koordinate des Bezugspunktes 

> gy 5368478                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes 

> qs 2                                        'Qualitätsstufe 

> az Weihenstephan_Duernast_2012repN_NF.txt 

> xa 171.00                                   'x-Koordinate des Anemometers 

> ya 1407.00                                  'y-Koordinate des Anemometers 

> ri ? 

> dd 4            8            16           32           64           128          'Zellengröße (m) 

> x0 -312         -752         -768         -832         -1536        -2048        'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 

> nx 300          262          134          70           48           32           'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung 

> y0 -368         -880         -896         -960         -1408        -2048        'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 

> ny 266          262          134          70           46           32           'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung 

> nz 67           81           81           81           81           81           'Anzahl Gitterzellen in Z-Richtung 

> os +NOSTANDARD+SCINOTAT 

> hh 0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 57.0 60.0 63.0 66.0 69.0 72.0 75.0 78.0 

81.0 84.0 87.0 90.0 93.0 96.0 99.0 102.0 105.0 108.0 111.0 114.0 117.0 120.0 123.0 126.0 129.0 132.0 135.0 138.0 141.0 144.0 

147.0 150.0 153.0 156.0 159.0 162.0 165.0 168.0 171.0 174.0 177.0 180.0 183.0 186.0 189.0 192.0 195.0 198.0 201.0 205.0 211.0 

220.0 233.0 252.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 1000.0 1200.0 1500.0 

> gh PZ2.grid 

> xq -10.00      23.00       -48.00 

> yq 0.00        3.00        49.00 

> hq 38.00       38.00       15.00 

> aq 0.00        0.00        0.00 

> bq 0.00        0.00        0.00 

> cq 0.00        0.00        0.00 

> wq 0.00        0.00        0.00 

> dq 2.42        1.98        0.20 

> vq 11.70       11.70       37.30 

> tq 70.00       70.00       470.00 

> lq 0.0000      0.0000      0.0000 

> rq 0.00        0.00        0.00 

> zq 0.0800      0.0800      0.0500 

> sq 0.00        0.00        0.00 
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> so2  ?           ?           ? 

> no   ?           ?           ? 

> no2  ?           ?           ? 

> nox  ?           ?           ? 

> bzl  ?           ?           ? 

> nh3  ?           ?           ? 

> xx   ?           ?           ? 

> pm-1 ?           ?           ? 

> pm-2 ?           ?           ? 

> pm25-1 ?           ?           ? 

> xp -372.98     254.57      956.81      1457.29     843.11      240.08 

> yp 213.13      544.18      402.62      490.68      -32.10      -433.37 

> hp 1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50 

> rb "poly_raster.dmna"                       'Gebäude-Rasterdatei 

> LIBPATH "D:/AustalView/a/Onyx/GMK/PZ3-QS2-n/lib" 

============================== Ende der Eingabe ============================= 

 

Existierende Windfeldbibliothek wird verwendet. 

>>> Abweichung vom Standard (Option NOSTANDARD)! 

 

Anzahl CPUs: 8  

Die maximale Gebäudehöhe beträgt 100.0 m. 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.33 (0.33). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.45 (0.45). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 3 ist 0.44 (0.44). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 4 ist 0.39 (0.37). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 5 ist 0.34 (0.24). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 6 ist 0.28 (0.20). 

 

Standard-Kataster z0-gk.dmna (58afd278) wird verwendet. 

Z0: Darstellung in Zone 3: Quelle 01 (4485160, 5368478) -> (3707024, 5372245) 

Z0: Darstellung in Zone 3: Quelle 02 (4485193, 5368481) -> (3707057, 5372249) 

Z0: Darstellung in Zone 3: Quelle 03 (4485122, 5368527) -> (3706984, 5372293) 

Aus dem Kataster bestimmter Mittelwert von z0 ist 0.358 m. 

Der Wert von z0 wird auf 0.50 m gerundet. 

Die Zeitreihen-Datei "D:/AustalView/a/Onyx/GMK/PZ3-QS2-n/erg0008/zeitreihe.dmna" wird verwendet. 

Es wird die Anemometerhöhe ha=16.6 m verwendet. 

Die Angabe "az Weihenstephan_Duernast_2012repN_NF.txt" wird ignoriert. 

 

Prüfsumme AUSTAL   5a45c4ae 

Prüfsumme TALDIA   abbd92e1 

Prüfsumme SETTINGS d0929e1c 

Prüfsumme SERIES   956b417a 

Gesamtniederschlag 796 mm in 1015 h. 

 

Bibliotheksfelder "zusätzliches K" werden verwendet (Netze 1,2). 

Bibliotheksfelder "zusätzliche Sigmas" werden verwendet (Netze 1,2). 

***    93:   0.63 (104.035,143.999,486.582) (0.000,0.000,0.000) F(0.000,0.000,0.000) 

***   297:   0.93 (104.597,143.986,503.195) (0.000,0.000,0.000) F(0.000,0.000,0.000) 

Auswertung der Ergebnisse: 

========================== 

 

     DEP: Jahresmittel der Deposition 
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     DRY: Jahresmittel der trockenen Deposition 

     WET: Jahresmittel der nassen Deposition 

     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 

     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

 

Maximalwerte, Deposition 

======================== 

SO2      DEP : 3.278e-001 kg/(ha*a) (+/-  0.2%) bei x=   26 m, y=    2 m (1: 85, 93) 

SO2      DRY : 1.320e-001 kg/(ha*a) (+/-  2.6%) bei x=  374 m, y=  146 m (1:172,129) 

SO2      WET : 3.247e-001 kg/(ha*a) (+/-  0.0%) bei x=   26 m, y=    2 m (1: 85, 93) 

NO2      DEP : 8.346e-001 kg/(ha*a) (+/-  2.6%) bei x=  374 m, y=  146 m (1:172,129) 

NO2      DRY : 8.340e-001 kg/(ha*a) (+/-  2.6%) bei x=  374 m, y=  146 m (1:172,129) 

NO2      WET : 3.068e-002 kg/(ha*a) (+/-  0.0%) bei x=   26 m, y=    2 m (1: 85, 93) 

NO       DEP : 3.271e-001 kg/(ha*a) (+/-  2.6%) bei x=  374 m, y=  146 m (1:172,129) 

NO       DRY : 3.271e-001 kg/(ha*a) (+/-  2.6%) bei x=  374 m, y=  146 m (1:172,129) 

NH3      DEP : 1.180e+001 kg/(ha*a) (+/-  0.0%) bei x=   26 m, y=    2 m (1: 85, 93) 

NH3      DRY : 8.589e-001 kg/(ha*a) (+/-  2.6%) bei x=  374 m, y=  146 m (1:172,129) 

NH3      WET : 1.178e+001 kg/(ha*a) (+/-  0.0%) bei x=   26 m, y=    2 m (1: 85, 93) 

PM       DEP : 2.228e-003 g/(m²*d) (+/-  0.0%) bei x=   26 m, y=    2 m (1: 85, 93) 

PM       DRY : 1.230e-004 g/(m²*d) (+/-  2.6%) bei x=  374 m, y=  146 m (1:172,129) 

PM       WET : 2.225e-003 g/(m²*d) (+/-  0.0%) bei x=   26 m, y=    2 m (1: 85, 93) 

XX       DEP : 0.000e+000 g/(m²*d) (+/-  0.0%) 

XX       DRY : 0.000e+000 g/(m²*d) (+/-  0.0%) 

XX       WET : 0.000e+000 g/(m²*d) (+/-  0.0%) 

============================================================================= 

 

Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m 

======================================= 

SO2      J00 : 4.188e-002 µg/m³ (+/-  1.6%) bei x=  374 m, y=  146 m (1:172,129) 

SO2      T03 : 2.733e-001 µg/m³ (+/- 10.2%) bei x=  374 m, y=  150 m (1:172,130) 

SO2      T00 : 5.717e-001 µg/m³ (+/-  8.5%) bei x= -154 m, y= -118 m (1: 40, 63) 

SO2      S24 : 2.003e+000 µg/m³ (+/- 99.9%) bei x=  326 m, y=  166 m (1:160,134) 

SO2      S00 : 1.070e+001 µg/m³ (+/- 15.2%) bei x=   38 m, y=   38 m (1: 88,102) 

NOX      J00 : 4.087e+000 µg/m³ (+/-  1.6%) bei x=  374 m, y=  150 m (1:172,130) 

NO2      J00 : 8.837e-001 µg/m³ (+/-  1.6%) bei x=  374 m, y=  150 m (1:172,130) 

NO2      S18 : 6.595e+001 µg/m³ (+/- 99.9%) bei x=  326 m, y=  166 m (1:160,134) 
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NO2      S00 : 2.661e+002 µg/m³ (+/- 81.0%) bei x=  326 m, y=  162 m (1:160,133) 

NH3      J00 : 2.736e-001 µg/m³ (+/-  1.6%) bei x=  374 m, y=  150 m (1:172,130) 

BZL      J00 : 8.168e-001 µg/m³ (+/-  1.6%) bei x=  374 m, y=  150 m (1:172,130) 

PM       J00 : 1.978e-001 µg/m³ (+/-  1.6%) bei x=  374 m, y=  150 m (1:172,130) 

PM       T35 : 6.434e-001 µg/m³ (+/- 15.9%) bei x=  374 m, y=  146 m (1:172,129) 

PM       T00 : 2.712e+000 µg/m³ (+/-  8.5%) bei x= -154 m, y= -118 m (1: 40, 63) 

PM25     J00 : 2.030e-001 µg/m³ (+/-  1.6%) bei x=  374 m, y=  150 m (1:172,130) 

XX       J00 : 1.020e-005 g/m³  (+/-  1.6%) bei x=  374 m, y=  146 m (1:172,129) 

============================================================================= 

 

Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung 

====================================================== 

PUNKT                       01                02                03                04                05                06 

xp                        -373               255               957              1457               843               240 

yp                         213               544               403               491               -32              -433 

hp                         1.5               1.5               1.5               1.5               1.5               1.5 

------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------- 

SO2      DEP  1.351e-002  4.9%  4.635e-003 16.7%  4.663e-002  2.6%  3.135e-002  1.9%  4.117e-002  5.6%  4.220e-003  9.8%  

kg/(ha*a) 

SO2      DRY  1.243e-002  5.4%  3.339e-003 23.3%  4.496e-002  2.7%  3.009e-002  2.0%  3.822e-002  6.0%  3.181e-003 13.0%  

kg/(ha*a) 

SO2      WET  1.084e-003  0.9%  1.297e-003  1.1%  1.674e-003  0.5%  1.264e-003  0.6%  2.949e-003  0.8%  1.039e-003  0.9%  

kg/(ha*a) 

SO2      J00  3.780e-003  3.7%  1.364e-003  9.8%  1.378e-002  1.9%  9.142e-003  0.9%  1.163e-002  3.2%  1.123e-003  7.4%  µg/m³ 

SO2      T03  4.236e-002 23.2%  2.719e-002 45.4%  8.132e-002 13.6%  5.169e-002  5.8%  8.772e-002 28.3%  2.757e-002 30.8%  

µg/m³ 

SO2      T00  6.029e-002 15.7%  4.896e-002 31.9%  1.067e-001 12.0%  5.523e-002  5.3%  1.122e-001 18.5%  5.909e-002 21.9%  

µg/m³ 

SO2      S24  2.235e-001 40.7%  1.505e-001 63.5%  2.548e-001 34.1%  1.445e-001 21.7%  3.726e-001 51.7%  1.134e-001 75.6%  

µg/m³ 

SO2      S00  5.825e-001 25.7%  6.034e-001 45.3%  4.137e-001 60.4%  2.304e-001 20.0%  7.437e-001 57.3%  3.603e-001 43.0%  

µg/m³ 

NOX      J00  3.772e-001  3.7%  1.394e-001  9.7%  1.379e+000  2.0%  9.929e-001  0.9%  1.233e+000  3.2%  1.179e-001  7.3%  

µg/m³ 

NO2      DEP  8.771e-002  5.5%  2.721e-002 24.1%  3.142e-001  2.9%  2.371e-001  2.1%  2.772e-001  6.1%  2.259e-002 13.0%  

kg/(ha*a) 

NO2      DRY  8.759e-002  5.5%  2.707e-002 24.2%  3.140e-001  3.0%  2.370e-001  2.1%  2.769e-001  6.1%  2.249e-002 13.1%  

kg/(ha*a) 

NO2      WET  1.156e-004  0.8%  1.401e-004  1.1%  1.825e-004  0.6%  1.456e-004  0.6%  3.190e-004  0.8%  1.076e-004  0.9%  

kg/(ha*a) 

NO2      J00  8.854e-002  3.8%  3.779e-002 10.2%  3.207e-001  2.1%  2.394e-001  1.0%  2.779e-001  3.2%  2.656e-002  7.3%  µg/m³ 
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NO2      S18  6.255e+000 45.6%  4.992e+000  100%  6.661e+000  100%  3.991e+000 17.5%  9.924e+000 52.6%  3.439e+000 77.1%  

µg/m³ 

NO2      S00  1.221e+001 25.8%  1.359e+001 52.9%  1.551e+001  100%  6.303e+000 61.5%  1.849e+001 55.9%  8.000e+000 42.5%  

µg/m³ 

NO       DEP  3.080e-002  5.4%  8.138e-003 23.3%  1.115e-001  2.7%  7.995e-002  2.0%  1.019e-001  6.1%  8.437e-003 13.0%  

kg/(ha*a) 

NO       DRY  3.080e-002  5.4%  8.138e-003 23.3%  1.115e-001  2.7%  7.995e-002  2.0%  1.019e-001  6.1%  8.437e-003 13.0%  

kg/(ha*a) 

NH3      DEP  1.246e-001  3.5%  6.793e-002  7.5%  3.632e-001  2.1%  2.477e-001  1.6%  3.561e-001  4.2%  6.038e-002  4.5%  

kg/(ha*a) 

NH3      DRY  8.198e-002  5.4%  2.197e-002 23.3%  2.942e-001  2.6%  1.966e-001  2.0%  2.512e-001  6.0%  2.089e-002 12.9%  

kg/(ha*a) 

NH3      WET  4.260e-002  0.7%  4.596e-002  0.9%  6.898e-002  0.4%  5.116e-002  0.4%  1.050e-001  0.5%  3.948e-002  0.6%  

kg/(ha*a) 

NH3      J00  2.493e-002  3.7%  8.984e-003  9.8%  9.053e-002  1.9%  5.971e-002  0.9%  7.636e-002  3.2%  7.382e-003  7.4%  µg/m³ 

BZL      J00  7.549e-002  3.7%  2.790e-002  9.7%  2.760e-001  2.0%  1.985e-001  0.9%  2.467e-001  3.2%  2.359e-002  7.3%  µg/m³ 

PM       DEP  1.939e-005  3.3%  1.183e-005  6.2%  5.427e-005  2.1%  3.724e-005  1.5%  5.554e-005  3.9%  1.016e-005  3.8%  

g/(m²*d) 

PM       DRY  1.174e-005  5.4%  3.151e-006 23.2%  4.216e-005  2.6%  2.826e-005  2.0%  3.604e-005  6.0%  2.996e-006 12.9%  

g/(m²*d) 

PM       WET  7.642e-006  0.8%  8.681e-006  1.0%  1.211e-005  0.4%  8.983e-006  0.5%  1.950e-005  0.6%  7.164e-006  0.7%  

g/(m²*d) 

PM       J00  1.809e-002  3.7%  6.563e-003  9.7%  6.578e-002  1.9%  4.446e-002  0.9%  5.638e-002  3.2%  5.434e-003  7.4%  µg/m³ 

PM       T35  6.957e-002 38.9%  1.929e-002  100%  2.149e-001 19.2%  1.334e-001  6.8%  2.066e-001 24.5%  1.306e-002 73.2%  

µg/m³ 

PM       T00  2.896e-001 15.7%  2.339e-001 31.8%  5.084e-001 12.0%  2.665e-001  5.8%  5.424e-001 18.5%  2.820e-001 21.8%  

µg/m³ 

PM25     J00  1.872e-002  3.7%  6.897e-003  9.7%  6.837e-002  2.0%  4.871e-002  0.9%  6.072e-002  3.2%  5.813e-003  7.3%  µg/m³ 

XX       DEP  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  

g/(m²*d) 

XX       DRY  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  

g/(m²*d) 

XX       WET  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  0.000e+000  0.0%  

g/(m²*d) 

XX       J00  9.430e-007  3.7%  3.484e-007  9.7%  3.447e-006  2.0%  2.479e-006  0.9%  3.081e-006  3.2%  2.947e-007  7.3%  g/m³ 

============================================================================= 

 

============================================================================= 

 

2022-04-21 20:10:27 AUSTAL beendet. 

=============================================================================  
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Anhang 6: Amtliches Gutachten (QPR) des Deutschen Wetter- 

dienstes (22 Seiten) 
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Anhang 7: Stellungnahme (Ermittlung eines repräsentativen Jahres) des Deut-

schen Wetterdienstes (4 Seiten) 

 

 

 










